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Das deutsche Grundstückspfandrecht unter

Berücksichtigung der badischrechtlichen

Bestimmungen .

( Von Gr . Landgerichtsrat Böhler . )

( Pachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Schriftleitung geſtattet . )

§ 3. Arten der Pfandrechte .

Es gibt 3 Arten des Pfandrechtes an Grundſtücken ,

nämlich l . die Hypothek , II . die Grundſchuld , III . die

Rentenſchuld . Die Hypothek zerfällt wiederum in 2 Gruppen ,

nämlich 1. die Verkehrshypothek , 2. die Sicherungshypothek ;
und der Begriff der Verkehrshypothek umfaßt a ) die Brief⸗

hypothek , b) die Buchhypothek . Danach ergibt ſich folgendes

Schema :
I . Hypothek

1. Verkehrshypothek
à) Briefhypothek
b) Buchhypothek

2. Sicherungshypothek
II . Grundſchuld

III . Rentenſchuld .

Zunächſt ſoll behandelt werden der Unterſchied zwiſchen

Hypothek einerſeits ſowie Grundſchuld und Rentenſchuld

andererſeits .

Grundſchulden und Rentenſchulden ſind für Baden

völlig neu .

1

J. Die Grundſchuld . “

Nach § 1191 B. ⸗G. ⸗B. kann ein Grundſtück in der

Weiſe belaftet werden , daß an denjenigen , zu deſſen Gunſten
die Belaſtung erfolgt , eine beſtimmte Geldſumme aus

dem Grundſtücke zu zahlen iſt . — Die Belaſtung kann

auch in der Weiſe erfolgen , daß Zinſen von der Geldſumme

ſowie andere Nebenleiſtungen aus dem Grundſtücke zu ent⸗

richten ſind .
Eine ſolche Grundſtückbelaſtung heißt Grundſchuld .
Wenn z. B . das Grundſtück Lagerbuchnummer ( L. B.

Nr . ) 11 , welches im Beſtandsverzeichnis 1 unter laufender
Nr . 3 eingetragen iſt , mit einer Grundſchuld von 10000

Mk . nebſt 4 , Zinſen belaſtet werden ſoll , ſo hat der

Eintrag in der dritten Abteilung des Grundbuchs folgender⸗

maßen zu lauten :

2 [ Des belaſteten Hypotheken , Grund⸗

— Grundſtücks Betrag ſchulden , Renten⸗

ſchulden .
„3 a. Betrag und Art . b. Zins⸗

— ſatz und Geldbetrag der

g 5 2 3 Nebenleiſtungen . C. Gläu⸗

— = ο 5 S 2 biger . d. Bedingungen .
SSS3 . . . . „ 2E. Eintragszeit .

I 4 5

1 1 10000 — a ) Zehntauſend Mark

Grundſchuld .

b) 4 Zins vom 1. Auguſt
1908 ab .

c) Gregor Dürringer , Kauf⸗

mann , hier .

d) Zinstermine 1. Auguſt ,
1. Februar .

e ) Eingetragen am 7. Au⸗

guſt 1908 .

Becker , Notar .

( Siehe Muſter 10 der amtlichen Muſter zur Grundbuchdienſtweiſung . )

Es kommt alſo bei der Grundſchuld eine Forderung

gegen eine Perſon im Grundbuch gar nicht zur Er⸗

ſcheinung . Es darf bei der Eintragung der Grundſchuld

nicht geſagt werden , daß das Grundſtück für eine Forderung

z. B . für eine Darlehensforderung verhaftet ſei , ſondern es
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wird lediglich erwähnt die Summe , für welche das Grund⸗

ſtück verhaftet iſt , nebſt etwaigen Zinſen und Nebenleiſtungen .

Reichmann giebt z. B . dem Schmid 10 000 Mark

lediglich gegen Beſtellung einer Grundſchuld . In dieſem

Falle ſoll alſo Schmid gar nicht perſönlicher Schuldner des

Reichmann werden z. B nicht Darlehensſchuldner , er ſoll

vielmehr für die hingegebenen 10 000 Mark nur mit dem

verpfändeten Grundſtück haften .
Da die Grundſchuld ein dingliches Recht iſt , ſo bleibt

ſie am Ding , d. h. am Grundſtück haften , in weſſen Hände

dasſelbe auch übergeht , und es muß deshalb auch der je⸗

weilige Eigentümer des Grundſtücks den Grundſchuldgläu⸗

biger befriedigen , ihm alſo die Zinſen zahlen ſowie das

Kapital , ſobald es fällig iſt , falls der Eigentümer nicht die

Zwangsvollſtreckung in das Grundſtück riskieren will .

Falls der Eigentümer nicht bezahlt , ſo kann ſich der

Grundſchuldgläubiger nur an das verpfändete Grundſtück

halten , nicht auch etwa an denjenigen , welchem er das Geld

hingegeben hat , der letztere haftet eben nicht perſönlich ,

ſondern nur dinglich mit dem Grundſtück , ſeine Haftung

hört alſo ganz auf , wenn das Grundſtück in andere Hände

übergeht . Werden Zinſen oder Kapital trotz Fälligkeit nicht

bezahlt , ſo kann der Gläubiger gegen niemanden Klage er⸗

heben auf Zahlung , ſondern er kann immer nur den je⸗

weiligen Eigentümer des Grundſtückes dahin verklagen , daß

er die Zwangsvollſtreckung in das verpfändete Grundſtück

dulde . Das einzige Vollſtreckungsobjekt bildet alſo das

Grundſtück ; auf das übrige Vermögen des Grundſtückseigen⸗

tümers kann der Grundſchuldgläubiger uicht greifen .

Geht das verpfändete Grundſtück zu Grunde , z. B . in⸗

folge Bergſturzes , Ueberſchwemmung ꝛe. , ſo wird der Eigen⸗
tümer desſelben gegenüber dem Grundſchuldgläubiger ganz

frei , der letztere hat alsdann ſein Vermögensobjekt ganz verloren .

Iſt das Grundſtück mehr wert , als die Grundſchuld⸗

ſumme nebſt Zinſen , ſo wird es der Eigentümer , ſofern er

zahlungsfähig iſt , ſelbſtverſtändlich nicht zur Vollſtreckung in

das Grundſtück kommen laſſen , ſondern freiwillig die Zinſen

und das Kapital bezahlen . Wurde dagegen das Grundſtück

entwertet , z. B . infolge Sinkens der Güterpreiſe , ſo wird

der Eigentümer vielleicht lieber die Zwangsvollſtreckung über

ſich ergehen laſſen , als die Grundſchuld bezahlen . Iſt z. B .

das Grundſtück nur noch 6000 Mark wert , während das

Kapital der Grundſchuld 10000 Mark beträgt , ſo verliert

der Gläubiger bei der Zwangsvollſtreckung 4000 Mark .

All das wollen die Worte des Geſetzes beſagen : „ Eine

beſtimmte Geldſumme iſt aus dem Grundſtück zu bezahlen . “
Weil bei der Grundſchuld keine perſönliche Forderung

im Grundbuche zur Erſcheinung kommt , darf ſie auch von

vornherein zu Gunſten des Eigentümers eingetragen werden

und heißt alsdann Eigentümergrundſchuld . In dieſem

Falle wird der Eigentümer ſelbſt als Grundſchuldgläubiger

bezeichnet , der Eigentümer kann dann nach Bedarf über die

Grundſchuld verfügen z. B . dieſelbe abtreten ꝛe. ( Das

Nähere ſiehe unten . )

Um das Weſen der Grundſchuld klar zu machen , habe

ich die reinſte Form derſelben geſchildert . Allerdings wird

in der Regel neben der Grundſchuld noch eine perſönliche

Forderung beſtehen und die Grundſchuld alsdann für eine

perſönliche Forderung als pfandrechtliche Sicherung dienen ;

z. B. Reichmann giebt dem Schmid die 10 000 Mark als

Darlehen . Schmid iſt in dieſem Falle perſönlicher

Schuldner des Reichmann , als ſolcher iſt er perſönlich zur

Zahlung verpflichtet , und wenn er nicht zahlt , ſo kann das

auf Zahlung der Schuldſumme lautende Urteil in ſein ganzes

Vermögen , Fahrniſſe , Liegenſchaften , Forderungen ꝛe. voll⸗

ſtreckt werden . Zur Sicherung dieſer perſönlichen Forderung

kann dann auch noch eine Grundſchuld beſtellt werden . Im

Grundbuche darf aber nach dem Geſagten von dieſer per⸗

ſönlichen Forderung keine Erwähnung geſchehen .

Welche Vorteile und Nachteile nun beim Vorhandenſein

einer perſönlichen Forderung eine Grundſchuld gegenüber

einer Hypothek bietet , ſoll hier nicht erläutert werden , einmal

deshalb , weil dies für unſere Zwecke zu weit führen würde ,

und ſodann auch aus dem Grunde , weil vorausſichtlich die

Grundſchuld ſich bei uns doch nicht allgemein einbürgern wird .

Il . Die Rentenſchuld .

„ Eine Grundſchuld “ , ſo ſagt §S 1199 B . G. B. , „ kann

in der Weiſe beſtellt werden , daß in regelmäßig wieder⸗

kehrenden Terminen eine beſtimmte Geldſumme aus dem

Grundſtücke zu zahlen iſt ( Rentenſchuld ) . “
Die Rentenſchuld iſt alſo eine beſondere Art der Grund⸗

ſchuld . Jedoch kann der Berechtigte nicht , wie bei der

Grundſchuld , eine einmalige Zahlung einer feſten Summe ,

ſondern nur eine in wiederkehrenden Leiſtungen zahlbare

Rente aus dem Grundſtücke verlangen . ( Sie darf nicht

etwa verwechſelt werden mit der Amortiſationshypothek . )

IIH . Dis Hyßpothek ,

§ 1113 B . G. B . lautet : „ Ein Grundſtück kann in

der Weiſe belaſtet werden , daß an denjenigen , zu deſſen

Gunſten die Belaſtung erfolgt , eine beſtimmte Geldſumme

zur Befriedigung wegen einer ihm zuſtehenden

Forderung aus dem Grundſtücke zu zahlen iſt ( Hypothek ) .

Die Hypothek kann auch für eine künftige oder eine

bedingte Forderung beſtellt werden . “

Vorausgeſetzt wird alſo bei der Hypothek , im Gegen⸗

ſatze zur Grundſchuld , daß eine perſönliche Forderung z. B .

eine Darlehens⸗ , eine Kaufſchillingsforderung vorhanden iſt ,

zu deren Sicherung das Pfandrecht beſtellt wird , und es iſt

unerläßlich , daß im Grundbuch ( und zwar in der dritten

Abteilung ) zum Ausdruck gebracht wird , daß das

Grundſtück für eine beſtimmt zu bezeichnende perſönliche

Forderung verhaftet ſein ſoll , daß alſo nicht bloß das

Grundſtück haften ſoll , ſondern daneben auch noch eine Perſon

mit ihrem übrigen Vermögen . Jedoch wird der perſön⸗

liche Schuldner im Grundbuch nicht genannt , ſondern

nur die Forderung . Der perſönliche Schuldner kann und

wird häufig ein anderer ſein , als der Grundſtückseigentümer .

—

—



Es kann z. B . eine Ehefrau ihr Grundſtück für eine Schuld

des Mannes mit einer Hypothek belaſten .

Bewilligt z. B . Schmid dem Reichmann für ein zu

4 % verzinsliches Darlehen von 5000 Mark eine Hypothek

auf ſeinem Grundſtück L. B . Nr . 11 , ſo wird der Eintrag etwa

folgendermaßen lauten :

Des belaſteten Hypotheken , Grund⸗

8 8 Grundſtücks Betrag ſchulden , Renten⸗

ſchulden .

S8 a. Betrag und Art . b. Zins⸗

„ „ „ ß aaeeaßulnd Geldheträs der
2 2 5 2382 —

3 8 Nebenleiſtungen . C. Gläu⸗

EE 8. 8 biger . d. Bedingungen .

S3 * EαE
S8 8 1 E. Eintragszeit .

F 4 ö 5

1 11 5000 — a) Fünftauſend Mark Hy⸗

pothek für Darlehen .

b) 4 % Zins vom 15. Juni
1902 ab .

c) Karl Reichmann , Kauf⸗

mann hier .

d) ſiehe Eintragungsbewilli⸗
gung vom 10. Juni 1902 ,

A .

e ) Eingetragen am 15. Juni

182 =

Becker , Notar .

Um nun den Unterſchied zwiſchen Verkehrshypo⸗

thek und Sicherungshypothek darzuthun , iſt es zu⸗

nächſt erforderlich , kurz die Grundſätze über den ſogenannten

öffentlichen Glauben des Grundbuchs zu er⸗

läutern .

§ 4 . Oeffentlicher Glaube des Grundbuchs .

3 Vorſchriften über den öffentlichen Glauben des

Grundbuchs ſind enthalten in den §§ 892 , 893 B . G. B .

§ 892 Abſ . 1 lautet :

„ Zu Gunſten desjenigen , welcher ein Recht an einem

Grundſtück oder ein Recht an einem ſolchen Rechte durch

Rechtsgeſchäft erwirbt , gilt der Inhalt des Grund⸗

buchs als richtig , es ſei denn , daß ein Widerſpruch gegen

die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem Er⸗

werber bekannt iſt . Iſt der Berechtigte in der Verfügung

über ein im Grundbuch eingetragenes Recht zu Gunſten

einer beſtimmten Perſon beſchränkt , ſo iſt die Beſchränkung

dem Erwerber gegenüber nur wirkſam , wenn ſie aus dem

Grundbuch erſichtlich oder dem Erwerber bekannt iſt . “

Der Grundſatz , welcher in dieſen Worten ausgeſprochen

iſt , geht dahin : Auf die Auskunft , welche das

Grundbuch über die Rechtsverhältniſſe an

Grundſtücken giebt , darf ſich jeder , der es

nicht anders weiß , verlaſ 55 Hierdurch wird der

Schutz des redlichen Verkehrs 1 15

Es iſt alſo niemanden zur Pflicht gemacht , ſich darüber

zu verläſſigen , ob der Inhalt des Grundbuchs auch richtig

iſt . Denn ſonſt wäre der Zweck des Grundbuchs verfehlt .
Das Grundbuch iſt ein öffentliches Buch und dazu beſtimmt ,

Auskunft zu gehen , über die Rechtsverhältniſſe an Grund⸗

ſtücken .
Nur derjenige , welcher weiß , daß das Grund⸗

buch unrichtig iſt , darf ſich nicht auf dasſelbe verlaſſen .

Es kann z. B . vorkommen , daß auf Grund eines Irr⸗

tums des Grundbuchbeamten der Käufer Müller , welcher

das Grundſtück L . B . Nr . 2 von Brunner gekauft hat , nicht

als Eigentümer dieſes Grundſtücks , ſondern als Eigentümer

des Grundſtücks Nr . 3 eingetragen wird . Der Käufer iſt

alſo , da ihm das Eigentum an dem Grundſtück L . B . Nr . 3

nicht übertragen wurde , gar nicht Eigentümer dieſes Grund⸗

ſtücks geworden . Verkauft nun Müller trotzdem das Grund⸗

ſtück Nr . 3 weiter an Schmid , ſo wird Schmid Eigentümer

desſelben , obwohl das Grundbuch unrichtig iſt . Denn , wie

geſagt , zu Gunſten desjenigen , welcher ein Recht an einem

Grundſtück durch Rechtsgeſchäft erwirbt , gilt der Inhalt des

Grundbuchs als richtig . Hat aber Schmid gewußt , daß

Müller nur irrtümlicher Weiſe als Eigentümer eingetragen

war , ſo kann auch er kein Eigentum an dem verkauften

Grundſtück erwerben .

Das Gleiche gilt , wenn Müller dem Schmid an dem

Grundſtück Nr . 3 ein anderes dingliches Recht einräumt

z. B . eine Dienſtbarkeit , eine Reallaſt , eine Hypothek . Schmid

erwirbt ſodann das dingliche Recht , alſo die Hypothek ꝛe. ,

obwohl Müller gar nicht Eigentümer des belaſteten Grund⸗

ſtücks , alſo auch nicht verfügungsberechtigt über dasſelbe war .

Ein anderes Beiſpiel . Müller hat ein Teſtament ge⸗

fälſcht , läßt ſich auf Grund desſelben einen Erbſchein aus⸗

ſtellen und ſich als Eigentümer des zur Erbſchaft gehörigen

Grundſtücks Nr . 3 im Grundbuche eintragen ; er verkauft

oder ſchenkt dasſelbe ſodann an Schmid , der von der Fälſch⸗

ung nichts weiß . Obgleich Müller nicht Eigentümer war ,

wird Schmid trotzdem Eigentümer , da Müller eben , wenn

auch fälſchlicher Weiſe , im Grundbuch eingetragen war .

Oder ich erwerbe ein Grundſtück , welches ausweislich
des Grundbuchs unbelaſtet iſt . Unrichtiger Weiſe iſt nun

aber vor Eintragung meines Eigentums eine Hypothek ge⸗

löſcht worden . Der hierdurch geſchädigte Hypothekengläu⸗

biger kann jetzt nicht etwa gegen mich geltend machen , daß
die Hypothek zu Unrecht gelöſcht wurde , vorausgeſetzt , daß

ich gutgläubig war . Nach dem Inhalte des Grundbuchs

war das Grundſtück unbelaſtet , und auch dieſer Inhalt gilt

mir gegenüber als richtig .

Beſchränkt in der Verfügung über ſein Grundſtück wird

der Eigentümer z. B . durch die Eröffnung des Konkurſes .

Iſt aber die Konkurseröffnung noch nicht eingetragen und

weiß ich auch nichts von derſelben , ſo kann ich trotz dieſer

Verfügungsbeſchränkung in rechtsgiltiger Weiſe noch Rechte

an den Grundſtücken des Gemeinſchuldners durch Rechts⸗

geſchäft z. B . eine Hypothek erwerben . ( Vgl. auch §S
15

Konkursordnung ) .
Endlich noch ein Beiſpiel für den Erwerb eines Rechtes

an einem Rechte . Iſt Müller als Hypothekengläubiger

eingetragen , ſo hat er ausweislich des Grundbuchs ein Recht



an einem Grundſtück ( Hypothek ) . Verpfändet nun Müller

(5. B . der Sparkaſſe für ein Darlehen ) dieſe Hypothek⸗

( bezw. die hypothekariſch geſicherte Forderung ) , ſo erwirbt

die Sparkaſſe ein Pfandrecht an der Hypothek , alſo ein

Recht ( Pfandrecht ) an einem Rechte ( der Hypothek ) . Dieſes

Pfandrecht erwirbt die Sparkaſſe auch dann , wenn Müller

zu Unrecht als Hypothekengläubiger eingetragen war , vor⸗

ausgeſetzt , daß ihm die Unrichtigkeit dieſer Eintragung nicht
bekannt war .

Auch dann kann man ſich auf den öffentlichen Glauben

des Grundbuchs nicht berufen , wenn ein Widerſpruch

gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen iſt .
Der Widerſpruch bezweckt die Erhaltung eines beſtehen⸗

den , aber nicht oder nicht richtig im Grundbuch eingetrage⸗
nen Rechts . Es iſt eine vorläufige Eintragung ,

welche den Zweck hat , den wahren Berechtigten gegen die

Gefahren zu ſchützen , welche der öffentliche Glaube des

Grundbuchs für ihn mit ſich bringt . Entdeckt z. B . Brunner ,

daß der Käufer Müller als Eigentümer des Grundſtückes
ſtr . 3 , ſtatt als ſolcher des Grundſtücks Nr . 2 eingetragen

iſt , ſo wird er ſofort Schritte thun , um das Grundbuch ,

welches ja nicht die wirkliche Rechtslage widergiebt , alſo

unrichtig iſt , richtig ſtellen zu laſſen . Verweigert Müller

die Mitwirkung zur Berichtigung des Grundbuchs z. B . auf
Grund der Behauptung , daß ihm gerade das Grundſtück
Nr . 3 aufgelaſſen worden ſei , ſo wird Brunner bis Austrag

der Sache zunächft eine einſtweilige Verfügung des Gerichts

erwirken , zufolge welcher vorerſt ein Widerſpruch gegen die

Richtigkeit des Grundbuchs einzutragen iſt .

Auch das Grundbuchamt ſelbſt hat von Amtswegen

(alſo ohne Antrag ) einen Widerſpruch einzutragen , wenn es

ſich nach Vollzug einer Eintragung ergiebt , daß das Grund⸗

buchamt bei ihrer Vornahme geſetzliche Vorſchriften verletzt

und dadurch eine Unrichtigkeit des Grundbuchs verurſacht

hät . § 54 G. ⸗B . ⸗O.

Das Nähere über den Widerſpruch und die Berichti⸗

gung des Grundbuchs enthalten die 8§ 894 , 899 B. ⸗G. ⸗B.

Nach § 893 B. ⸗G. ⸗B . finden die eben erläuterten Vor⸗

ſchriften des §S 892 entſprechende Anwendung , wenn an den⸗

jenigen , für welchen ein Recht im Grundbæch eingetragen iſt ,

auf Grund dieſes Rechtes eine Leiſtung bewirkt oder wenn

zwiſchen ihm und einem andern in Anſehung dieſes Rechtes
ein nicht unter die Vorſchriften des § 892 fallendes Rechts⸗

geſchäft vorgenommen wird , das eine Verfügung über das

Recht enthält .
WWen ; 3 der Eigentümer einen fälſchlicher Weiſe

eingetragenen Hypothekengläubiger bezahlt , ſo kann der

wahre Berechtigte nicht noch einmal Zahlung vom Eigen⸗
tümer verlangen (lerſte Alternative des §S893 ) . Oder wenn

der fälſchlicher Weiſe als Hypothekengläubiger Eingetragene
die Löſchung der Hypothek bewilligt , ſo iſt dieſe Verfügung
über das Recht ( Hypothek ) trotzdem giltig ( zweite Alterna⸗

tive des § 893 ) .

Soweit durch Pflichtverletzung des Grundbuchamts ein

Schaden verurſacht wurde , haftet beim ſtaatlichen Grund⸗

buchamt der Staat , beim Gemeindegrundbuchamt die Ge⸗

meinde . Der Beamte , deſſen Pflichtverletzung den Schaden

verurſacht hat , iſt dagegen verbunden , dem Staate bezw .

der Gemeinde zu erſetzen , was dieſe zur Befriedigung des

Schadenserfatzanſpruchs dem Geſch 5 bezahlt haben .

§ 12 G83 ‚ , ‚ ỹ B d A B B

§ 5. Verkehrshypothek und

Kehren wir nach dieſer Abſchweifung wiederum zur

Beſprechung der Hypothek zurück .
Der Unterſchied zwiſchen Verkehrshypothek und Siche⸗

rungshypothek zeigt ſich hauptſächlich bei der Abtretung
der Hypothek .

tretung , um den Unterſchied zwiſchen dieſen beiden Hypo⸗
thekenarten klar zu machen .

Wenn ein Hypothekengläubiger ſeine Hypothek an

mich abtritt ( zediert ) , ſo kann ich mich nach den Grund⸗

ſätzen des öffentlichen Glaubens darauf verlaſſen , daß die

Hypothek giltig entſtanden iſt , mag es ſich nun um

eine Verkehrshypothek oder um eine Sicherungshypothek

handeln . Iſt z. B. derjenige , welcher als eingetragener

Eigentümer des Grundſtücks die Hypothek auf demſelben

hat eintragen laſſen , nicht der wahre Eigentümer , ſo

ſchadet das dem gutgläubigen Erwerber der Hypothek
nichts ; der Mangel des Eigentumsrechtes des Hypotheken⸗
beſtellers kann alſo dem Erwerber der Hypothek ( Hypo⸗
thekengläubiger ) von dem wahren , aber nicht

Eigentümer des Grundſtücks nicht entgegengehalten werden .

Wenn nun aber die Forderung , für welche die Hypo⸗
thek eingetragen wurde , erloſchen oder vielleicht gar nie

zur Entſtehung gelangt iſt , weil vielleicht das Darlehen ,
für welches die Hypothek eingetragen iſt , gar nie gegeben
wurde , und wenn nun trotzdem die Hypothek an mich

abgetreten wurde , erwerbe ich auch in dieſem Falle ein

Recht ? Die Frage iſt zu bejahen , wenn es ſich um eine

Verkehrshypothek handelt , zu verneinen dagegen bei einer

Sicherungshypothek . Denn bei der Verkehrshypothek
erſtreckt ſich der Schutz durch den öffentlichen Glauben des

Grundbuchs auch auf die hypothekariſch geſicherte Forde⸗

rung . Anders bei der Sicherungshypothek
„ Eine Hypothek “ , ſagt §S 1184 B. ⸗G. ⸗B. , „ kann in

der Weiſe beſtellt werden , daß das Recht des Gläubigers
aus der Hypothek ſich nur nach der Forderung beſtimmt
und der Gläubiger ſich zum Beweiſe der Forderung nicht

auf die Eintragung berufen kann ( Sicherungshypothek ) . “

Iſt alſo für eine Darlehensforderung von 1000 Mk .

eine Sicherungshypothek eingetragen , ſind ferner ohne

entſprechende Löſchung 400 Mk . hiervon abbezahlt und

tritt der Gläubiger trotzdem die ganze Forderung von

1000 Mk ab , ſo wird der Eigentümer des Grundſtücks ,
von welchem der Zeſſionar die vollen 1000 Mk . verlangt ,

demſelben entgegenhalten können , daß die Hypothek nur

noch für 600 Mk . beſteht , weil 400 Mk . abbezahlt ſind .

Ich wähle deshalb das Beiſpiel der Ab⸗
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Der Zeſſionar wird dagegen mit ſeiner Entgegnung , es

ſeien ja noch 1000 Mk . im Grundbuch eingetragen , nicht

gehört . Den Schaden ( vorausgeſetzt daß der Zedent den⸗

ſelben nicht zu erſetzen imſtande iſt ) trägt alſo bei der

Sicherungshypothek der Erwerber der Hypothek .

Iſt dagegen die Hypothek eine Verkehrshypothek

( Brief⸗ oder Buchhypothek ) , ſo trägt den Schaden der

Eigentümer ; denn der gutgläubige Erwerber erhält die

Hypothek ſo , wie ſie ſich aus dem Grundbuche ergiebt ,

auch wenn die dort bezeichnete Forderung nur noch zum

Teil oder gar nicht mehr beſteht Bei der Verkehrs⸗

hypothek darf ſich alſo der gutgläubige Erwerber darauf

verlaſſen , daß das Grundſtück noch für die Forderung ſo ,

wie ſie ſich eingetragen findet , verhaftet iſt . §S1138 B . ⸗G⸗B .

Will ſich daher der Eigentümer des Grundſtücks für

alle Fälle gegen doppelte Zahlung ſchützen , ſo muß er bei

der Verkehrshypothek dafür Sorge tragen , daß beim Er⸗

löſchen der ganzen Forderung oder eines Teiles derſelben

auch eine entſprechende Löſchung im Grundbuche ( oder

wenigſtens ein Vermerk auf dem Hypothekenbrief ) vor⸗

genommen wird . Ueber die Frage , inwiefern der Hypo⸗

thekenbrief die Kraft hat , den öffentlichen Glauben zu

zerſtören , ſowie über die Vermerke auf demſelben , ins⸗
beſondere über den Vermerk der Zahlung , wird in einem

der folgenden Paragraphen gehandelt werden .

Häufig kommt trotz der Eintragung der Hypothek die

Forderung gar nicht zur Entſtehung . Nachdem z. B . die

Hypothek für eine Darlehensforderung eingetragen iſt ,
weigert ſich nachträglich der Gläubiger , das Darlehen

hinzugeben Er iſt demnach auch nicht der Hypotheken⸗

gläubiger geworden . Da er aber als ſolcher eingetragen

iſt , hat er trotzdem , wenn es ſich um eine Verkehrs⸗

hypothek ( insbeſondere Buchhypothek ) handelt , die Mög⸗

lichkeit , über dieſelbe zu verfügen , z. B . durch Abtretung⸗

Die Hypothek iſt ihrem Weſen üach dazu beſtimmt ,

für eine Forderung Sicherheit zu bieten . Iſt die Forde⸗

rung aber gar nicht zur Entſtehung gelangt oder wieder

erloſchen , ſo ſteht auch an ſich die Hypothek dem einge⸗

tragenen Gläubiger nicht zu ; er iſt deshalb auch nicht

mehr berechtigt , über die Hypothek zu verfügen . Dieſe

Konſequenz wird auch in vollem Umfange , alſo auch gut⸗

gläubigen Dritten gegenüber , bei der Sicherungshypothek

gezogen . Bei der Verkehrshypothek weicht aber der Ge⸗

ſetzgeber im Intereſſe der Verkehrsſicherheit , nach dem

Grundſatze des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs ,

von dieſer Konſequenz ab . Die Verkehrshypothek dient

deshalb hauptſächlich dem Verkehr , daher auch ihr

Name . Nebenbei ſei bemerkt , daß das Geſetz dieſen Namen

nicht gebraucht , es bezeichnet vielmehr die Verkehrshypothek

als „gewöhnliche Hypothek “ im Gegenſatz zur Sicherungs⸗

hypothek . Sie iſt darauf gerichtet , wie eine Ware , Gegen⸗

ſtand des⸗Verkehrs zu ſein .

Die Verkehrshypothek iſt für uns in Baden völlig

neu . Denn alle unſere landrechtlichen Grundſtückspfand⸗

rechte , Vorzugs⸗ und Unterpfandsrechte , hatten die Natur

der Sicherungshypothek . Darum hat auch der badiſche

Geſetzgeber beſtimmt , daß alle Unterpfandsrechte , ſowie

die einer Eintragung bedürftigen Vorzugsrechte als

Sicherungshypotheken gelten ſollen . Art . 40 A. ⸗G.
z. B . ⸗G. ⸗B .

Die Verkehrshypothek wird Briefhypothek ge⸗

nannt , wenn über dieſelbe ein Brief ( Hypothekenbrief )

ausgeſtellt wird , dagegen Buchhypothek , wenn die

Erteilung des Briefes ausdrücklich ausgeſchloſſen wird ,

wenn alſo lediglich die Eintragung in das Buch ( Grund⸗

buch ) erfolgt und nicht außerdem , wie bei der Briefhypo⸗

thek , zu der Eintragung noch ein Hypothekenbrief hinzutritt .

Auch die Grundſchuld iſt entweder Briefgrund⸗

ſchuld oder Buchgrundſchuld , je nachdem ein Grund⸗
ſchuldbrief erteilt iſt oder nicht . Die gleichen Formen

können auch bei der Rentenſchuld vorkommen

Ruht das Grundſtückspfandrecht nur auf einem

Grundſtück , ſo redet man , je nachdem es ſich um eine

Hypothek , Grundſchuld oder Rentenſchuld handelt , von

einer Ein zelhypothek , Einzelgrundſchuld ,

Einzelrentenſchuld
Iſt dagegen eine Mehrheit von Grundſtücken belaſtet ,

ſo heißt das Pfandrecht Geſamthypothek , Geſamt⸗

grundſchuld , Geſamtrentenſchuld .
Jede Art des Pfandrechts an Grundſtücken kann in

jede der andern zuläſſigen Pfandrechtsformen umge⸗

wandelt werden , alſo eine Sicherungshypothek in eine

Verkehrshypothek und umgekehrt ꝛc. §8 1186 , 1198 , 1203

B . ⸗G. ⸗B .

Die Wahl zwiſchen den einzelnen Pfandrechtsformen

ſteht in der Regel den Beteiligten frei .

Auffallender Weiſe verlangen die badiſchen Sparkaſſen

zur Sicherung ihrer Darlehen Briefhypotheken ,

obwohl ſie doch ihre hypothekariſch geſicherten Forderungen
nicht in den Verkehr bringen wollen . Gerade für Ver⸗

kehrszwecke wurde nun aber die Briefhypothek ge⸗

ſchaffen . Der Zweck , welchen die Sparkaſſen verfolgen ,

erfordert aber keineswegs eine Briefhypothek .

Abgeſehen davon werden aber durch die Briefhypothek

den Schuldnern höhere Koſten verurſacht . Denn

außer der Gebühr für die Eintragung der Hypothek

werden für die Erteilung eines Hypothekenbriefs einſchließ⸗

lich der dabei vorkommenden Nebengeſchäfte zwei Zehn⸗

teile der vollen Gebühr , wenigſtens aber 2 Mk . erhoben .

§ 18 K. ⸗V. Dieſe Gebühr beträgt für Werte bis mit

6700 Mark — 2 Mark . In den folgenden Wertklaſſen

ſteigt die Gebühr allmählig .
Es iſt aber ferner zu befürchten , daß , wenn ſo an⸗

geſehene Kreditinſtitute , wie die Gemeindeſparkaſſen , ſich

lediglich oder doch hauptſächlich der Briefhypothek bedie⸗

nen , allmählig die Meinung unter den Gläubigern Platz

greift , daß nur eine Briefhypothek eine unbedingte Sicher⸗

heit gewähre und deshalb für alle Fälle der Sicherungs⸗
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hypothek vorzuziehen ſei . Dieſer Meinung muß mit aller

Entſchiedenheit im Intereſſe der nichtrechtskundigen Be⸗

völkerung entgegengewirkt werden . Es iſt zwar

ſelbſtverſtändlich , daß von den Sparkaſſen zum Nachteil

ihrer Schuldner mit der Briefhypothek kein Mißbrauch

getrieben wird . Allein in den Händen von gewiſſen⸗

loſen Gläubigern bildet die Briefhypothek , wie

ſchon aus obigen allgemeinen Ausführungen hervorgeht ,
für den des Rechtes unkundigen Schuldner eine ſtändige

Gefahr .

In der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle

wird die Verkehrshypothek und zwar ſowohl die Brief⸗

hypothek als auch die Buchhypothek kein Bedürfnis
ſein , insbeſondere nicht für unſere ländliche Bevölkerung .

Die Sicher ungshypothek wird vielmehr völlig ge⸗

nügen .

Die Sparkaſſen wählen die Briefhypothek auch nicht

wegen der Vorteile , welche dieſelbe für den Verkehr bietet ,

ſondern offenbar lediglich aus dem einen Grunde , um

über die erfolgte Pfandbeſtellung ein Dokument in Händen

zu haben . Dieſen Zweck können ſie jedoch leicht auf andere

Weiſe erreichen .

Wie in dem folgenden Abſchnitt zu zeigen ſein wird ,

verlangen die Kreditanſtalten in der Regel vor der Ein⸗

tragung des Pfandrechts ein Zeugnis über die zu ver⸗

pfändenden Grundſtücke und die etwa darauf ruhenden

Laſten ( Verlagſchein ) , ſowie eine Schätzungsurkunde über
den Wert der Grundſtücke ; weiter nehmen ſie zu ihren

Akten eine Abſchrift der Darlehenszuſage und der Ein⸗

tragungsbewilligung , und endlich erhalten ſie vom Grund⸗

buchamt Nachricht über die erfolgte Eintragung der

Hypothek . Der aus dieſen Schriftſtücken zu bildende

Aktenfaszikel giebt nun der Sparkaſſe in ausreichender
Weiſe Auskunft über Art , Umfang und wirt ſchaftlichen
Wert der Hypothek ; ſie braucht nicht daneben auch noch

einen Hypothekenbrief . Ihren Zweck erreichen alſo die

Sparkaſſen auch mit der Sicherungshypothek .

Uebrigens kann , wie ſpäter zu zeigen ſein wird , der

Verluſt des Hypothekenbriefs für den Gläubiger erhebliche

Unannehmlichkeiten im Gefolge haben .

§ 6 . Eutſtehung der Hypothek . Eintragungs⸗

bewilligung und Eintragungsantrag .

Zur Belaſtung eines Grundſtücks mit einer Hypothek

iſt die Einigung des Grundſtückseigentümers mit dem⸗

jenigen, zu deſſen Gunſten die Hypothek beſtellt wird ,
ſowie die Einträgung der Hypothek ins Grundbuch
erforderlich . § 873 B . ⸗G B . Dieſe Einigung wird ding⸗

licher Vertrag genannt , weil er auf die Entſtehung eines

ſog . dinglichen Rechts gerichtet iſt . Die Einigung muß

ſich auf das zu belaſtende Grundſtück und die zu ſichernde

Forderung erſtrecken . Die Beteiligten müſſen alſo einig

darüber ſein , daß zu Gunſten einer beſtimmten Forderung

eine Hypothek ( Brief⸗ , Buch⸗ oder Sicherungshypothek )

entſtehen ſoll . Damit die Eintragung der Hypothek er⸗

folgen kann , muß jedoch dieſe Einigung dem Grundbuch⸗

amt nicht nachgewieſen werden . Sie kann vielmehr auch

außerhalb des Grundbuchamts erfolgen , ja ſie kann der

Eintragung auch erſt nachfolgen . Es kann z. B zunächſt
die Eintragung der Hypothek ſeitens des Eigentümers

für eine Darlehensforderung veranlaßt und dann erſt mit

dem eingetragenen Gläubiger vereinbart werden , daß er

das Darlehen gegen die hypothekariſche Sicherheit hergebe .
Die Einigung iſt an ſich an keine Form gebunden , ſie
kann vielmehr auch ſtillſchweigend erfolgen , wie dies in

der That in vielen Fällen geſchehen wird . Vgl . jedoch

§ 873 Abſ . 2 B. ⸗G. ⸗B . Solange die Einigung nicht er⸗

folgt iſt , iſt trotz der Eintragung die Hypothek nicht zur

Entſtehung gelangt .

Zur Eintragung der Hypothek iſt dagegen unerläß⸗

lich die Bewilligung des Grundſtückseigentümers auf

Eintragung der Hypothek , ſowie der Antrag auf Ein⸗

tragung derſelben . §§ 19, 13 G. ⸗B . ⸗O.

A. Die Eintragungsbewilligung .

Dieſelbe muß ausgehen vom Grundſtückseigentümer .

In derſelben müſſen die Grundſtücke , auf welche ſie ſich
erſtreckt , übereinſtimmend mit dem Grundbuch oder durch

Hinweiſung auf ihre Stelle im Grundbuchheft ( d .i Band ,

Heft , laufende Nummer im Beſtandsverzeichnis J) einzeln

bezeichnet und die für die Eintragung erheblichen Geld⸗

beträge in feſten Beträgen reichsgeſetzlicher Währung an⸗

gegeben ſein . §S 28 G. ⸗B. ⸗O. , § 313 G. ⸗B . ⸗D . ⸗W. Es muß

insbeſondere auch die Forderung nebſt Zinsſatz , Neben⸗

leiſtungen (3. B. Koſten und Schäden ) und Bedingungen

bezeichnet ſein . Ferner iſt natürlich auch die Art der

Hypothek , welche bewilligt werden ſoll , alſo Sicherungs⸗

hypothek , Buchhypothek , Briefhypothek , anzugeben . Gleich⸗
giltig iſt es , ob die Forderung erſt zur Entſtehung ge⸗

langen ſoll , z. B . durch Hingabe eines Darlehens , oder

bereits beſteht , z. B . für eine Warenſchuld . § 1113 B . ⸗G . ⸗B .

Die Eintragungsbewilligung kann alſo z. B . folgender⸗

maßen lauten :

„ Der Privatmann Nikolaus Meßmer in Karlsruhe

hat uns ein zu 5 % verzinsliches Darlehen im Be⸗

trag von 2400 Mk . ( zweitauſend vierhundert Mark )

unter den in anliegender Darlehenszuſage näher be⸗

zeichneten und von uns angenommenen Bedingungen

zugeſagt .

Wir , die Ehefrau mit Ermächtigung des Ehe⸗

mannes , bewilligen zur Sicherheit für dieſes

Darlehen eine Sicherungshypothek auf unſere im

Grundbuch Bittelbrunn Band 9, Heft 13 B . ⸗V. 1
Nr . 4 und 5 eingetragenen Grundſtücke

L. ⸗B. Nr . 1819 Garten 27 ar 12 qm und

L . B . Nr . 1763 Wieſe 72 ar 05 qm

—

—
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und beantragen die Eintragung der Sicherungs⸗

hypothek in das Grundbuch .

Bittelbrunn , den 5. ( fünften ) April 1911 .

Serafine Hilger geb. Kling
Anton Hilger .

Vorſtehende , vor mir vollzogene Unterſchriften der

mir perſönlich bekannten Eheleute Anton Hilger ,

Landwirt hier , und Serafine geb. Kling werden hier —

mit als echt beglaubigt .
( Datum )

Kircher Bürgermeiſter . “
( amtliches Muſter 57. )

Für die Eintragungsbewilligung iſt eine beſtimmte

Form vorgeſchrieben . Sie muß nämlich entweder 1)

vor dem Grundbuchamt zu Protokoll gegeben oder

2) durch eine öffentliche Urkunde oder 3) durch eine

öffentliche beglaubigte Urkunde nachgewieſen
werden . § 29 G. ⸗B. ⸗O , eine ſehr wichtige Vorſchrift .

Zu 1. Zur Aufnahme des Protokolls iſt regel⸗

mäßig nur der Grundbuchbeamte nicht auch der Hilfs⸗

beamte , Ratſchreiber ) zuſtändig , beim ſtaatlichen Grund⸗

buchamt alſo der Notar , beim Gemeindegrundbuchamt
der ſtädtiſche Grundbuchbeamte . Das Protokoll wird

aufgenommen beim ſtaatlichen Grundbuchamt am Grund⸗

buchtag , da nur am Grundbuchtag der ſtaatliche Grund⸗

buchbeamte ſeines Amtes als ſolcher waltet .

Der Grundbuchhilfsbeamte , d. i . der Ratſchreiber ,

iſt nur dann ( außer dem Grundbuchbeamten ) zur Auf⸗

nahme des Protokolls zuſtändig a) wenn der Grundbuch⸗
beamte auf dem Grundbuchamt nicht anweſend iſt , b) wenn

es ſich um ein Grundſtück handelt , welches zum Amts -

bezirk des Grundbuchamts gehört , e) wenn eine Siche⸗

rungshypothek bewilligt werden ſoll . Die Bewilligung

einer Buch⸗ oder Briefhypothek darf alſo der Hilfsbeamte

nicht zu Protokoll nehmen . Aber auch das Protokoll

über die Beſtellung einer Sicherungshypothek darf der

Hilfsbeamte nur dann aufnehmen , wenn dieſelbe für ein

Grundſtück bewilligt wird , welches innerhalb ſeines Grund⸗

buchbezirks gelegen iſt . Möchte z. B. der in Bittelbrunn

wohnhafte Landwirt Anton Hilger eine Sicherungshypothek

auf ein Grundſtück bewilligen , welches auf der Gemarkung

Engen liegt , ſo kann er die Bewilligung nicht vor dem

Hilfsbeamten in Bittelbrunn , ſondern nur vor demjenigen
in Engen zu Protokoll erklären .

Die Aufnahme dieſes Protokolls , mag dasſelbe vor

dem ſtaatlichen oder ſtädtiſchen Grundbuchbeamten oder

vom Hilfsbeamten aufgenommen werden , erfolgt ge⸗

bührenfrei .
Ein ſolches Protokoll kann etwa folgendermaßen

lauten :

„ Geſchehen zu Bittelbrunn , den 5. April 1911

( fünften April neunzehnhundertelf ) . In Abweſenheit
des Grundbuchbeamten erſcheinen vor dem Grund⸗

buchhilfsbeamten Ratſchreiber Damian Hils in Bittel⸗

brunn :

Landwirt Anton Hilger von Bittelbrunn und

ſeine Ehefrau Serafine geb Kling , dem Hilfsbeamten

perſönlich bekannt , und erklären :

Der Privatmann Nikolaus Meßmer in Karlsruhe

hat uns auf Sicherungshypothek ein zu 5 % ver⸗

zinsliches Darlehen im Betrage von 2400 Mark ( in

Buchſtaben ) zugeſagt unter folgenden Bedingungen :

I . Die Zinſen laufen vom 1. April 1911 an ꝛc.

Wir anerkennen dieſe Bedingungen als für uns

verbindlich und bewilligen , die Ehefrau mit Er⸗

mächtigung ihres Ehemannes , an den uns in ehe⸗

licher Gütergemeinſchaft gehörenden Grundſtücken ,

Gemarkung Bittelbrunn , Grundbuch Band 9, Heft 13

B V . I

Lfde . Nr 4 : L B . Nr . 1819 Garten 27 ar 12 qm und

Lfde . Nr . 5 : L. ⸗B. Nr . 1713 Wieſe 72 ar 05 qm

eine Sicherungshypothek für 2400 Mark nebſt 55 %

Zinſen .
Wir beantragen die Eintragung der bewilligten

Sicherungshypothek in das Grundbuch .

Auf Vorleſen ꝛce . Unterſchriften “
amtliches Muſter 58

Zu 2 Die Eintragungsbewilligung kann ferner in

einer öffentlichen Urkunde enthalten ſein . Darunter ver⸗

ſteht man eine ſolche Urkunde , welche von einer öffent⸗

lichen Behörde des Großherzogtums Baden oder eines

andern deutſchen Bundesſtaats oder des deutſchen Reichs

innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugniſſe oder von

einer mit öffentlichem Glauben verſehenen Perſon der ge⸗

nannten Gebiete innerhalb des ihr zugewieſenen Geſchäfts⸗

kreiſes in der vorgeſchriebenen Form aufgenommen ſind .

§ 341 Grundbuchdienſtweiſung .
In Baden ſind mit öffentlichem Glauben verſehen ,

alſo für die öffentliche Beurkundung zuſtändig , grundſätz⸗

lich die Notare . Die Eintragungsbewilligung kann alſo

auch von jedem badiſchen Notar aufgenommen werden .

Wenn ich z. B . in Mannheim wohne , während mein

Grundſtück in Stockach liegt , ſo kann ich die Eintragungs⸗

bewilligung auch vor einem Notar in Mannheim oder

anderswo in Baden erklären .

Für dieſe notarielle Beurkundung wird nach 88 60 , 61

des badiſchen Rechtspolizeikoſtengeſetzes eine Gebühr

erhoben .
Eine Beſonderheit enthält S 25 G . B A⸗G . , welcher

lautet : „ Anträge und Erklärungen öffentlicher Behörden

in deren amtlichen Angelegenheiten bedürfen , wenn ſie

ordnungsmäßig unterſchrieben und unterſiegelt ſind , dem

Grundbuchamte gegenüber keiner Beglaubigung . “ Ich
werde auf dieſe Vorſchrift mit Beziehung auf die Spar⸗

kaſſen zurückkommen .

Zu 3. Für die Eintragungsbewilligung kann endlich
eine öffentlich beglaubigte Urkunde gewählt werden . Eine

ſolche liegt vor , wenn die Erklärung ſchriftlich abgefaßt

und die Unterſchrift des Erklärenden von der dazu zu⸗



ſtändigen Behörde oder von einem dazu zuſtändigen Be⸗

amten oder Notar beglaubigt iſt . § 342 Grundbuch⸗

dienſtweiſung .
Die Eintragungsbewilligung kann alſo auch von dem

Bewilligenden ſelbſt oder von irgend jemand anders ge⸗

ſchrieben ſein , nur muß der Bewilligende dieſelbe unter⸗

ſchreiben und ſeine Unterſchrift öffentlich beglaubigen laſſen .
Zuſtändig zur Beglaubigung von Unterſchriften und

Handzeichen ſind allgemein die Notare . Außerdem iſt

auch zuſtändig für die Beglaubigung von Unterſchriften

(nicht auch von Handzeichen der Bür germeiſter ,

jedoch nur derjenige am Wohnſitz oder gewöhnlichen Aufent

halt des Erklärenden , in Grundbuchſachen jedoch nur ,

wenn die Urkunden zum Gebrauch im Großherzogtum

beſtimmt ſind . G. ⸗B . ⸗A . ⸗G § 24 , Rechtspolizeigeſetz § 40.
Die Beglaubigung einer Unterſchrift oder eines Hand⸗

zeichens , die nach den Geſetzen des Staates , in welchem

ſie erfolgt iſt , ſich als eine öffentliche Beglaubigung dar⸗

ſtellt , gilt als ſolche auch gegenüber dem badiſchen Grund⸗

buchamt .
Für Kreiſe , welche des Rechtes nicht kundig ſind ,

wird es ſich empfehlen , ( falls ſie nicht den Notar darum

angehen oder ihre Erklärung vor dem Grundbuchamt zu

Protokoll geben wollen ) die Eintragungsbewilligung durch

den Ratſchreiber abfaſſen zu laſſen , ſofern es ſich

nicht etwa um die Bewilligung einer Sicherungshypothek

handelt . Denn die Bewilligung der letzteren kann ja vom

Hilfsbeamten ( Ratſchreiber ) zu Protokoll genommen wer⸗

den . Der Ratſchreiber wird dann auch dafür Sorge

tragen , daß die Unterſchriftsbeglaubigung durch den

Bürgermeiſter erfolgt . Die Abfaſſung kann jedoch auch
durch eine andere des Rechtes kundige Perſon , z B. durch

den Bürgermeiſter , vorgenommen werden Wird jedoch

die Abfaſſung dem Bürgermeiſter oder einem anderen

Gemeindebeamten , z. B. dem Ratſchreiber , überlaſſen , ſo

iſt dafür neben der Schreibgebühr eine Gebühr von 50 Pfg . ,

und wenn der Wert 1000 Mark überſteigt , eine Gebühr

von 1 Mark zu erheben Außerdem koſtet die öffentliche

Unterſchriftsbeglaubigung durch den Bürgermeiſter 50 Pfg .

Ein Muſter für eine privatſchriftliche Eintragungsbe⸗

willigung nebſt Unterſchriftsbeglaubigung iſt bereits oben

abgedruckt ( Muſter 57 ) .

Für die Unterſchriftsbeglaubigung durch den Bürger⸗

meiſter verweiſe ich auf § 48 Rechtspolizeiordnung , ins⸗

beſondere auf Abſ . 2 welcher lautet : Die Beglaubigung

geſchieht durch einen unter die Unterſchrift zu ſetzenden

Vermerk . Der Vermerk muß die Bezeichnung desjenigen ,

welcher in Gegenwart des Gemeindebeamten die Unter⸗

ſchrift beigeſetzt oder anerkannt hat , enthalten , den Ort

und Tag der Ausſtellung angeben und von dem Gemeinde⸗

beamten mit Unterſchrift und Dienſtſiegel verſehen werden “

Jede Eintragungsbewilligung wird erſetzt durch die mit

dem Rechtskraftzeugnis verſehene Ausfertigung eines

Urteils , in welchem der Beklagte zur Abgabe der Ein⸗

tragungsbewilligung verurteilt iſt . Denn iſt der Schuldner

zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt , ſo gilt nach

§ 894 C⸗P. O . die Erklärung als abgegeben , ſobald das

Irteil die Rechtskraft erlangt hat § 317 Grundbuchdienſtw .

Für den Fall , daß das Urteil vorläufig vollſtreckbar iſt ,

vgl . §S 895 C . P⸗O
B. Der Eintragungsantrag .

Außer der Eintragungsbewilligung iſt zur Eintragung

auch ein darauf gerichteter Antrag erforderlich Derſelbe
kann nicht nur geſtellt werden von dem Eigentümer ,

welcher ſein Grundſtück mit der Hypothek belaſten will ,

ſondern auch von demjenigen , zu deſſen Gunſten die

Beſtellung der Hypothek erfolgt , alſo vom Gläubiger ,

vorausgeſetzt , daß die Eintragungsbewilligung erfolgt iſt .

Die Regel wird es allerdings in der Praxis bilden , daß

der Grundſtückseigentümer zugleich mit der Eintragungs⸗

bewilligung auch die Eintragung beantragt ( Siehe oben

Muſter 58 . ) Allein der Eigentümer kann die Eintragungs⸗

bewilligung auch dem Gläubiger übergeben und dieſem

bie Stellung des Antrags überlaſſen .

Ein Beiſpiel hierzu . Herr Schmid iſt ein langſamer

Zahler ; er ſchuldet dem Kaufmann Müller 1000 Mark

aus Warenkauf . Schmid verſpricht dem Müller innerhalb
2 Wochen Zahlung , oder falls er wider Erwarten hierzu

außerſtande ſein ſollte , auf ſeine Liegenſchaft eine Siche⸗

rungshypothek für die Schuld eintragen zu laſſen . Müller

traut dieſen Verſprechungen nicht , insbeſondere glaubt er

nicht , daß Schmid die Eintragung der Hypothek herbei⸗

führen werde Müller erſucht deshalb den Schmid um

Aushändigung einer formell richtigen Eintragungsbewilli⸗

gung . Giebt ihm nun Schmid eine ſolche und leiſtet

derſelbe nach 2 Wochen keine Zahlung , ſo hat es der

Gläubiger Müller ſelbſt in der Hand , den Antrag auf

Eintragung der Hypothek zu ſtellen , da er ja die Ein⸗

tragungsbewilligung zur Hand hat und dem Grundbuch :

amt übergeben kann .

Aehnliches war nach unſerm badiſchen Recht nicht

möglich ; der Antrag auf Eintragung eines ſog bedungenen

Unterpfands konnte nur vom Grundſtückseigen⸗
tümer geſtellt werden .

Der Antrag muß im Weſentlichen mit der zu

Grunde liegenden Eintragungsbewilligung übereinſtimmen ;

es kann in dem Antrag auf die Eintragungsbewilligung

Bezug genommen werden . Soweit der Antrag mehr

verlangt , als die Eintragungsbewilligung enthält , z. B . die

Eintragung für eine höhere Summe , iſt er unbegründet

Iſt eine Eintragungsbewilligung nicht erforderlich

wie z. B bei der unten zu erwähnenden Zwangshypothek ,

ſo müſſen in dem Antrag die Grundſtücke , auf die er ſich

bezieht , übereinſtimmend mit dem Grundbuch oder durch

Hinweiſung auf ihre Stelle im Grundbuch ( Band , Heft

und laufende Nummer im Beſtandsverzeichnis J) einzeln

bezeichnet und die für die Eintragung erheblichen Be⸗

träge in feſten Beträgen reichsgeſetzlicher Währung
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angegeben ſein . §s 13 , 28 G. ⸗B . ⸗O. § 320 Grundbuch⸗

dienſtweiſung .
Der Antrag bedarf an ſich keiner Form .

Er kann alſo auch privatſchriftlich geſtellt werden ( ohne

Unterſchriftsbeglaubigung ). Selbſtverſtändlich iſt jedoch

auch die Erklärung desſelben zu Protokoll des Grund⸗

buchamts zuläſſig ( und zwar koſtenlos )
Der Antrag kann etwa folgendermaßen lauten :

„Stockach , den 1 Juli 1902 .

An das Grundbuchamt Engen .

Unter Vorlage der Eintragungsbewilligung des Land⸗

wirts Joſef Schmid in Engen beantrage ich die Eintragung

der bewilligten Sicherungshypothek von eintauſend Mark

( 4000 Mk. ) auf das im Grundbuch Engen , Band 3, Heft 2,

verzeichnete Grundſtück L . B . Nr . 857 des Landwirts

Joſef Schmid in Engen .

Die Koſten hat der Grundſtückseigentümer in der

überreichten Eintragungsbewilligung übernommen .
Karl Müller , Kaufmann in Stockach “.

( Siehe auch amtliches Muſter 49 )

Dagegen iſt für die Zurücknahme des Antrags

die nämliche Form vorgeſchrieben wie für die Eintragungs⸗

bewilligung , alſo entweder 1 ) Erklärung zu Protokoll

des Grundbuchamts , doder 2) öffentliche Urkunde , oder

Jöffentlich beglaubigte Urkunde . § 306 . 8 O. , S 330

Gründbuchdienſtw
„„

Sowohl die Eintragungsbewilligung als auch der

Eintragungsantrag kann durch einen Bevollmächtigten

abgegeben werden . Der Bevollmächtigte muß jedoch die

Vollmacht dem Grundbuchamt nachweiſen . Die Vollmacht

bedarf der Form einer öffentlichen oder öffentlich beglau⸗

bigten Urkunde nur dann , wenn für die Erklärung

oder den Antrag , zu welchem bevollmächtigt iſt , die Form⸗

vorſchrift beſteht . § 30 G. ⸗B . ⸗O. , §S 330 Grundbuchdienſtw .

Für den Eintragungsantrag genügt alſo ( in

der Regel ) eine privatſchriftliche Vollmacht . Für

die Eintragungsbewilligung iſt aber eine öffentliche

( durch einen Notar ausgeſtellte ) oder eine öffentlich

( durch einen Notar oder den Bürgermeiſter des Wohn⸗

ſitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltsort des Vollmacht⸗

gebers ) beglaubigte Vollmacht erforderlich

Die Bedingungen oder beſſer geſagt die Ge⸗

dinge , unter denen das Darlehen zugeſagt iſt oder

welche für die bereits beſtehende Schuld gelten ſollen ,

werden vielfach in der Eintragungsbewilligung ſelbſt ent⸗

halten ſein . Notwendig iſt dies aber nicht ; ſie können

vielmehr auch enthalten ſein in einer Anlage zur Ein⸗

tragungsbewilligung ( in der Eintragungsbewilligung wird

ſodann auf die Anlage Bezug genommen . Siehe oben

Muſter 57) .

Dieſe Anlage ( Darlehenszuſage ) kann etwa

folgendermaßen lauten :

„ Darlehenszuſage .

Der unterzeichnete Privatmann Nikolaus Meßmer

in Karlsruhe verſpricht hiermit dem Landwirt Anton

Hilger und ſeiner Ehefrau Serafine geb. Kling in

Bittelbrunn aus eigenen Mitteln gegen Beſtellung

einer Sicherungshypothek auf deren im Grundbuch

Bittelbrunn Band 9 Heft 13 B . ⸗V. 1Nr. 4 u. 5 ein⸗

getragene Grundſtücke L. ⸗B. Nr . 1819 und L . B .

Nr . 1763 die Hingabe eines Darlehens von 2400 Mk .

( in Worten zweitauſend vierhundert Mark ) unter

folgenden
Bedingungen :

1. Die Hypothek muß unbeſchränktes erſtes Pfand⸗

recht gewähren ; die zu verpfändenden Grundſtücke

dürfen alſo weder in der zweiten , noch in der

dritten Abteilung des Grundbuchs mit vorgehen⸗

den oder gleichſtehenden Rechten belaſtet ſein .

2. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt ſofort

gegen Aushändigung eines Auszugs aus dem

Grundbuch über die Eintragung der Sicherungs⸗

hypothek .
3. Das Darlehen iſt zu fünf Prozent vom 1. April

1911 an verzinslich . Die Zinſen ſind halbjährlich

auf 1. Oktober und 1. April , erſtmals am 1. Ok⸗

tober 1911 in meiner Wohnung in Karlsruhe zu

bezahlen .
4. Die Heimzahlung des Darlehens muß nach vor⸗

gehender jedem Teile freiſtehender dreimonatlicher
Kündigung ebendaſelbſt koſtenfrei geſchehen.

5. Die Darlehensſchuldner haften als Geſ amtſchuldner .

Karlsruhe , den ꝛc.

Nikolaus Meßmer .

Die vorſtehende Darlehenszuſage mit den ange⸗

gebenen Bedingungen nehmen wir , die Ehefrau mit

Ermächtigung ihres Ehemannes , hiermit an .

Bittelbrunn , den ꝛc.

Serafine Hilger geb. Kling .

Anton Hilger . “
( amtliches Muſter 56 )

Die Darlehenszuſage wird insbeſondere daun zweck⸗

mäßiger Weiſe in einer beſonderen Urkunde enthalten ſein ,

wenn die Darlehensbedingungen umfangreich ſind , wie

z. B . diejenigen der Sparkaſſen .

§ 7. Oeffentlichkeit des Grundbuchs . Abſchriften ,
Auszüge , Verlagſchein .

Der Gläubiger , welcher ein Darlehen bewilligt oder

für eine bereits beſtehende Schuld eine Hypothek ſich be⸗

willigen läßt , wird ſich in der Regel darüber vergewiſſern ,

ob bezw . wie das zu verpfändende Grundſtück belaſtet iſt ,

da ja der wirtſchaftliche Wert der Hypothek von der Höhe

der vorgehenden Laſten abhängt .

Zu dieſem Zwecke kann der Gläubiger das Grund⸗

buch einſehen .
Das Grundbuch iſt nämlich ein öffentliches Buch .

Das Grundbuchamt hat deshalb jedem , der es verlangt ,

die Einſicht des Grundbuchs und der dazu ge⸗
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hörigen Regiſter und Liſten im Dienſtraum des

Grundbuchamts und in Gegenwart eines Beamten des

Grundbuchamts zu geſtatten . Das gleiche gilt von Ur⸗

kunden , auf die im Grundbuch zur Ergänzung einer

Eintragung Bezug genommen iſt , ſowie von den noch

nicht erledigten Eintragungsanträgen . Die Ein⸗

ſicht von Grundakten iſt , ſoweit es ſich nicht um die

oben genannten Urkunden handelt , jedem geſtattet , der

ein berechtigtes Intereſſe darlegt , deutſchen öffent⸗

lichen Behörden und den von ihnen beauftragten Beamten

auch ohne dieſe Vorausſetzung . Oeffentliche Behörden ſind

auch die Gemeindebehörden . §S8 11 , 93 G. ⸗B. ⸗O. , § 55

G. ⸗B. ⸗V. ⸗V, S 203 Grundbuchdienſtw .
Um ſich über den Inhalt des Grundbuchs , insbe —

ſondere über die Belaſtung oder Laſtenfreiheit der Grund⸗

ſtücke zu verläſſigen , kann man aber auch verlangen

a) eine beglaubigte Abſchrift , oder b) einen Aus⸗

zug , oder c) ein Zeugnis .

Zu a. Jedem der ein berechtigtes Intereſſe darlegt ,

ſind auf ſeine Koſten beglaubigte Abſchriften aus

dem Grundbuch oder den Grundakten zuzufertigen .

Zu b. Der Auszug iſt eine beglaubigte Abſchrift

nur von einem Teile des Grundbuchheftes z. B . von der

dritten Abteilung desſelben über die Pfandrechte .

Zu ( . Zeugniſſe hat das Grundbuchamt auf

Verlangen darüber auszuſtellen , daß jemand als Eigen⸗
tümer im Grundbuch eingetragen und daß auf das oder

die im Zeugnis genannten Grundſtücke Laſten weder in

der 2. noch in der 3 Abteilung eingetragen ſind oder

welche Laſten darauf eingetragen ſind . 8857 61G . B . V . ⸗V .

5S § 205 —207 Grundbuchdienſtw .
Wird das Zeugnis behufs Verpfändung des Grund⸗

ſtücks begehrt , ſo wird es auch Verlagſchein genannt .

Als Beiſpiele dienen die Muſter 22 , 23 , 24 , 47 zur

Grundbuchdienſtw .
Der Verlagſchein kann etwa folgendermaßen lauten :

„Verlagſchein .
Die offene Handelsgeſellſchaft Hugo Weiß &Cie .

in Karlsruhe iſt als Eigentümerin des Grundſtücks

Gemarkung Ettlingen , Kaiſerſtraße 55 , L⸗B . Nr . 1427 ,

Hofreite mit Gebäulichkeiten 37 ar 23 qm im Grund⸗

buch Band 30 Heft 2 eingetragen .
Das Grundſtück iſt weder in der zweiten noch in

der dritten Abteilung des Grundbuchs belaſtet . Stand

von heute Vormittag zehn Uhr . Das Grundſtück iſt

letztmals im Jahre 1895 auf 100000 ( Hunderttauſend )
Mark amtlich geſchätzt worden laut Pfandbuch Band 15

Nüiß S28

Ettlingen , am ꝛc.

Das Grundbuchamt .
(Siegel . ) Unterſchrift . ) “

( amtliches Muſter 47 )

Die Vorlage des Verlagſcheins an das Grundbuch⸗

amt behufs Eintragung der bewilligten Hypothek iſt keines⸗

wegs erforderlich , ſofern nur die zu verpfändenden Grund⸗

ſtücke in der Eintragungsbewilligung vorſchriftsgemäß

bezeichnet ſind . Nur dann fällt die Vorlage des Ver⸗

lagſcheins nötig , wenn in der Eintragungsbewilligung

auf denſelben Bezug genommen iſt

Beglaubigte Abſchriften aus dem Grundbuch
oder den Grundakten kann auch der Hilfsbeamte
erteilen . Dagegen können Auszüge oder Zeugniſſe
( Verlagſcheine ) nur vom Grun dbuchbeamten
ſelbſt erteilt werden . §S 652 Grundbuchdienſtw .

Die Gebühr für Einſicht des Grundbuchs und

der Grundakten beträgt ( in der Regel ) 1 Mk . Bezüglich
des Weiteren ſiehe §S 25 K. ⸗V. Für Abſchriften aus

dem Grundbuch oder aus den beim Grundbuchamt auf⸗

bewahrten Urkunden wird außer den Schreibgebühren eine

Grundgebühr von 1 Mark erhoben Die Beglaubigung
erfolgt gebührenfrei . §S 26 K . V .

Die Gebühr für einen Auszug dagegen beträgt
( außer den Schreibgebühren ) 2 Mark 8 27 K. ⸗V.

Für die Beſcheinigung ( Zeugnis ) , daß eine beſtimmte

Perſon als Eigentümer eingetragen ſei und daß auf dem

oder den mehreren in der Beſcheinigung bezeichneten
Grundſtücken keine Laſten ruhen , wird neben den Schreib⸗
gebühren eine Grundgebühr von 1 Mark erhoben Für
andere Beſcheinigungen über den Inhalt des Grundbuchs
wird neben den Schreibgebühren eine Grundgebühr von

2 Mark erhoben Umfaßt die Beſcheinigung mehr als

ein Grundſtück , ſo erhöht ſich die Grundgebühr um 20

Pfennig von jedem weiteren Grundſtück Beträgt der

Wert mehr als 10 000 Mark , ſo erhöhen ſich die neben

den Schreibgebühren zu erhebenden Gebühren auf das

Zweifache Ueber Weiteres ſiehe §S 28 K . V .

Am billigſten iſt alſo eine beglaubigte Abſchrift . Die⸗
ſelbe hat auch noch den Vorzug vor einem Auszug , daß

ſie von dem Hilfsbeamten ( Ratſchreiber ) gefertigt werden

kann und deshalb nicht erſt , wie bei den Auszügen und

Zeugniſſen , der Grundbuchtag , zu welchem der Notar

erſcheint , abgewartet zu werden braucht . Die Abſchrift

wird man alſo in der Regel raſcher erhalten können .

§ 8. Schätzung von Grundſtücken .

Da der Wert der Hypothek von dem Grundſtückswerte

abhängt , wird der Gläubiger häufig noch eine amtliche

Schätzung des oder der zu beleihenden Grundſtücke fordern ,

insbeſondere werden dies die Sparkaſſen regelmäßig thun .

Eine amtliche Schätzung erfolgt nicht mehr wie bisher
bei der Beſtellung der Hypothek von amtswegen , ſondern

nur auf Antrag . Die Schätzung wird jedoch nicht durch
das Grundbuchamt vorgenommen , ſondern durch die Ge⸗

meinderäte . Die Gemeinderäte haben , wie das Geſetz

ſagt , auf Antrag von Beteiligten oder auf Erſuchen von

Behörden oder Beamten , nötigenfalls unter Zuzug von be⸗

ſonderen Sachverſtändigen , amtliche Schätzungen des Werts

ſolcher Grundſtücke vorzunehmen , welche im Grundbuchbezirk

S



der Gemeinde liegen . Erforderlichenfalls ſind auch die

Nutzungen eines Grundſtückes und die Rechte an einem

Grundſtück zu ſchätzen . In Städteordnungsgemeinden kann

mit Zuſtimmung der Miniſterien der Juſtiz und des Innern

die Vornahme der Schätzung einer vom Stadtrat zu bilden⸗

den Kommiſſion durch Gemeindebeſchluß übertragen werden .

Dieſe Schätzungsbehörden können auch in ſonſtigen Fällen

auf Anſuchen Schätzungen von Grundſtücken vornehmen .

88 31 33 G . B. ⸗A. G.

Die für die Schätzung von Grundſtücken zu erhebenden

Gebühren ſind beſtimmt in §S 63 66 K . V .

Die von der Schätzungsbehörde auf Grund der Schätzung

auszuſtellende Schätzungs urkunde muß aber keines⸗

wegs bei der Beſtellung einer Hypothek dem Grundbuch⸗

amt vorgelegt werden . Die Schätzung dient vielmehr in

erſter Reihe zur Information des Gläubigers

über den Wert des Grundſtücks . Nur dann iſt die Vor⸗

lage der Schätzungsurkunde an das Grundbuchamt erforder⸗

lich, wenn der Antrag auf Eintragung des Schätz⸗

ungswertes in das Grundbuch geſtellt wird . Dieſer

Antrag kann auch verbunden werden mit dem Antrag auf

Eintragung der Hypothek .

Der Schätzungswert wird ebenſowenig wie der Kauf⸗

preis von amtswegen in das Grundbuch eingetragen , ſondern

nur dann , wenn die Eintragung beantragt wird . § 38

G. ⸗B. ⸗V. ⸗V. , §S 152 Grundbuchdienſtw.

§ 9. Eintragung der Hypothek .

Wie erfolgt nun die Eintragung der Hypothek in

das Grundbuch ?

Bei der Eintragung der Hypothek m üſſen im Grund⸗

buch angegeben werden 1) der Gläubiger , 2) der Geld⸗

betrag der Forderung , und 3) wenn die Forderung ver⸗

zinslich iſt , der Zin sſatz , 4)0 wenn andere Nebenleiſtungen

z . B . Vertragsſtrafen , Proviſionen zu entrichten ſind , ihr

Geldbetrag . Im übrigen kann zur Bezeichnung der

Forderung auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen

werden . §S 1115 B. ⸗G. ⸗B. , § 463 Grundbuchdienſtw.

Soweit eine hiernach unerläßliche Angabe bei der Ein⸗

tragung in das Grundbuch unterlaſſen wird , entbehrt regel⸗

mäßig die Eintragung der Wirkſamkeit , eine Beſtimmung ,

auf die insbeſondere die Sparkaſſen wegen ihrer mehrfachen

Bedingungen über die Zinſen und Strafzinſen genau zu achten

haben .

Nicht erforderlich iſt dagegen , daß die übrigen Be⸗

über die Kündigungsfriſt , Zeit und Ort

ꝛc. , wörtlich in die Ein⸗

tragung aufgenommen werden . Es genügt vielmehr bezüg⸗

lich derſelben die Bezugnahme auf die Eintragungsbewilli⸗

gung . Dies gilt insbeſondere auch für den Anfangstag der

Verzinſung ſowie die Zinstermine , ſo daß alſo die Ein⸗

bezüglich der Bedingungen lauten

dingungen , z. B .

der Heimzahlung des Darlehens

tragung im Grundbuch

„ſiehe die Eintragungsbewilligung vom 10 . Juni 1901 .

A. S . 1 ſſoll heißen Seite 1 der Grundakten ! .

Die Eintragungsbewilligung wird zu den Grund⸗

akten genommen , dort kann ſie (nebſt der etwaigen in

beſonderer Urkunde enthaltenen Darlehenszuſage ) nachgeſehen

werden .

Zu jedem Grundbu chheft werden nämlich be⸗

ſondere Grundakten gehalten . Dieſelben bilden , wie ſich

aus dem eben Geſagten ergiebt , eine notwendige , wichtige

Ergänzung des Grundbuchs . § 196 Grundbuchdienſtw .

Zu dieſen Akten werden alle das Grundbuchheft be⸗

treffenden Schriftſtücke des Grundbuchamtes genommen , vor

allem alſo die Urkunden , auf welche die Eintragung ſich

gründet oder Bezug nimmt , insbeſondere Anträge und Ein⸗

tragungsbewilligungen , auch die Verfügungen des Grund⸗

buchamts und der ihm vorgeſetzten Behörden.

Die geſetzlichen Zinſen ( das ſind Prozeßzinſen

infolge von Rechtshängigkeit und Verzugszinſen B. ⸗G. ⸗B .

§SS 288 bis 291 , 1146 ) , die Koſten der Kündigung

ſowie die Koſten der die Befriedigung aus dem

Grundſtücke bezweckenden Rechtsverfolgung

( künftige Betreibung ſamt Zwangsvollſtreckung ) ſind bei der

Eintragung nicht zu berückſichtigen , da für dieſe Leiſtungen

das Grundſtück ſchon kraft Geſetzes haftet , alſo ohne daß

eine Haftung für dieſelben vereinbart zu werden braucht .

§ 1118 B . ⸗G . B .

Soll dagegen das Grundſtück auch noch für andere

Koſten und „ Schäden “ haften , ſo muß ein beſtimmter Geld⸗

betrag für dieſelben in der Eintra gung angegeben werden .

Im Grundbuch zu nennen iſt ſelbſtverſtändlich auch die

Art der Hypothek , und zwar wird die Briefhypothek be⸗

zeichnet kurz als „ Hypothek “ ( micht als Briefhypothek) .
Denn wenn das Geſetz von Hypothek ſpricht , ſo iſt damit

immer der von ihm angenommene Regelfall , nämlich die

Briefhypothek , gemeint .

Die Buchhypothek wird eingetragen , als „ Hypothek ,

für welche die Erteilung des Briefs ausge⸗

ſchloſſen iſt . “

Die Sicherungshypothek wird mit der Bezeichnung

„ Sicherungshypothe k“ eingetragen .

Jede Eintragung ſoll nach § 55 G. ⸗B. ⸗O. , § 186

Grundbuchdienſtw . dem Antragſteller und dem eingetragenen

Eigentümer ſowie im übrigen allen aus dem Grundbuch

erſichtlichen Perſonen bekannt gemacht werden , zu deren

Gunſten die Eintragung erfolgt iſt oder deren Recht durch

ſie betroffen wird . Demnach iſt alſo auch dem Gläubiger

die Eintragung bekannt zu machen . Auf die Bekanntmachung

kann verzichtet werden .

Die Eintragung der Briefhypothek wird etwa

kann :
folgendermaßen lauten :
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1 8 857 2000 —ffa ) Zweitauſend Mark

Hypothek für Darlehen

b) 4 % Zins vom 1. Juli
1902 ab .

c) Nikolaus Meßmer , Pri⸗
vatmann hier .

d) ſieheEintragungsbewilli⸗

gung vom 10. Juni 1901

l

e ) Eingetragen am 1. Juli
1902 .

Becker , Notar .

Iſt das Grundſtückspfand eine Buchhypothek , ſo
lautet die Eintragung in Spalte 5

„a) zweitauſend Mark Hypothek für Darlehen . Die

Erteilung des Briefs iſt ausgeſchloſſen . “ b) ꝛc. wie

oben .

Bei der Sicherungshypothek wird die Eintragung
lauten :

„a) zweitauſend Mark Sicherungshypothek für Dar⸗

lehen . “ b) ꝛc. wie oben .

§ 10 . Zeitpunkt des Erwerbs der Hypothek

durch den Gläubiger .

Der Gläubiger erwirbt die Briefhypothek erſt ,
wenn ihm der Brief von dem Grundſtückseigentümer

übergeben wird . Die Uebergabe des Briefs kann dürch
die Vereinbarung erſetzt werden , daß der Gläubiger be⸗

rechtigt ſein ſoll , ſich den Brief vom Grundbuchamt aus⸗

händigen zu laſſen , eine Beſtimmung , von welcher vielfach
die Sparkaſſen Gebrauch machen . Iſt der Gläubiger im

Beſitz des Briefes , ſo wird vermutet , daß die Uebergabe
erfolgt ſei , daß der Gläubiger alſo ſich nicht etwa eigen⸗
mächtig in den Beſitz des Briefes geſetzt hat . §S 1117 B . ⸗G . B .

Bis zur Uebergabe des Briefs ſteht die Briefhypothek
( als Eigentümerhypothek ) dem Gläubiger zu .

Die Geltendmachung , Abtretung , Verpfändung , Zahlung ,
Löſchung der Briefhypothek iſt an den Beſitz des Briefes
geknüpft . 88§ 1144 , 1155 , 1160 B. ⸗G. ⸗B .

Der Gläubiger kann deshalb nicht über die Brief⸗
hypothek verfügen , ſolange er ſich nicht im Beſitze des Briefs

befindet.
Dagegen iſt bei der Buchhypothek der Gläubiger

mit der Eintragung in der Lage , über dieſelbe giltig zu

verfügen . Allerdings iſt er hierzu inſolange nicht berechtigt ,
als die Forderung , für welche die Hypothek eingetragen iſt ,
nicht zur Entſtehung gelangt iſt ; denn inſolange iſt die

Hypothek Eigentümerhypothek . Tritt der Gläubiger aber

trotzdem die Buchhypothek an einen gutgläubigen Dritten

ab , alſo an einen ſolchen , welcher nichts davon weiß , daß
die Forderung noch nicht zur Entſtehung gelangt iſt , ſo er⸗

wirbt nach dem Grundſatz des Schutzes des guten Glaubens

der Dritte trotzdem die Hypothek .
Iſt die Buchhypothek für ein Darlehen beſtellt , ſo

kann ſich der Eigentümer gegen die bezeichnete Gefahr da⸗

durch ſchützen , daß er vor Ablauf eines Monats ſeit der

Eintragung der Hypothek die Eintragung eines Wider⸗

ſpruchs beantragt . Wird der Widerſpruch innerhalb
dieſer Zeit beautragt , ſo iſt die Eintragung desſelben vom

Geſetz beſonders erleichtert . Es genügt nämlich zur Ein⸗

tragung des Widerſpruchs , der ſich darauf gründet , daß die

Hingabe des Darlehens unterblieben ſei, der vom Eigen⸗
tümer an das Grundbuchamt gerichtete Antrag . Eine einſt⸗
weilige Verfügung des Berichts oder eine Bewilligung des

eingetragenen Gläubigers iſt alſo in dieſem Falle zur Ein⸗

tragung des Widerſpruchs nicht erforderlich . Wird der

Widerſpruch innerhalb des Monats eingetragen , ſo hat die

Eintragung die gleiche Wirkung , wie wenn der Widerſpruch
zugleich mit der Hypothek eingetragen worden wäre . Iſt

alſo z. B . am 2. Januar die Eintragung erfolgt , am 15 .

Januar die Abtretung der Hypothek ſeitens des eingetra⸗
genen Gläubigers an den gutgläubigen Dritten vorgenommen

worden , obgleich das Darlehen noch nicht ausbezahlt war ,

und wurde ſodann am 25 . Januar der Widerſpruch ein⸗

getragen , ſo hat der gutgläubige Dritte ein Recht an der

Hypothek nicht endgiltig erworben . §S 1139 B. ⸗G. ⸗B .

Bei der Briefhypothek kann ſich der Grundſtücks⸗

eigentümer gegen unredliche Manipulationen des Gläubigers
dadurch ſchützen , daß er den Brief nur Zug um Zug , alſo

nur gegen Hingabe der Darlehensſumme aushändigt .
Da bei der Sicherungshypothek der öffentliche

Glaube des Grundbuchs die Forderung nicht ergreift , der

gutgläubige Dritte ſich alſo nicht darauf verlaſſen darf , daß
die Forderung überhaupt oder in voller Höhe ſchon oder

noch exiſtiert , ſo bedarf es hier beſonderer Beſtimmungen
zum Schutze des Grundſtückseigentümers nicht , der Schutz
liegt ſchon im Weſen der Sicherungshypothek .

( Fortſetzung folgt . )

Ueber die rechnerische Behandlung der Erlöse

aus Windfallholz .

J. Wie bekannt , haben die heftigen Stürme in den

vergangenen Monaten ( Ende Januar und Anfangs Februar )
in den Waldungen ganz enormen Schaden verurſacht .
Letzterer iſt für die betroffenen Gemeinden umſo empfind⸗
licher , als die mit dem Vollzug des regelmäßigen Jahres⸗
hiebs für 1902 verbundenen Arbeiten in dieſer Zeit bereits

ſoweit gediehen waren , daß die Ergebniſſe des Windfall⸗
hiebs eine Berückſichtigſung nicht mehr finden konnten . Die

natürliche Folge hievon iſt — da auch in den Waldungen
der Domänen , der Fürſtl . Standesherrſchaften X. X. bereits
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größere Holzmaſſen gefällt waren — die Anhäufung bedeu⸗

tender Nutz⸗ und Brennholzvorräte und in Verbindung da⸗

mit der Rückgang in den Holzpreiſen . Letztere Thatſache

haben nun einzelne Gemeinden des Bezirks Kz. zum Anlaß

genommen , nach Benehmen mit Bezirksamt und Forſtamt ,

ſowie nach Anhörung der Genußberechtigten das Gabholz

für 1903 an die Berechtigten ſchon jetzt zu verabfolgen .

In dem diesbezüglichen Beſchluß der Berechtigten wurde

jedoch an die Abgabe die Bedingung geknüpft ,

a. daß dieſe Abgabe nur vorſchüßlich erfolge , daß alſo

diejenigen , für welche die Berechtigung zum Gabholzbezug

für 1903 durch Wegzug ete . in Wegfall kommt , den im

Beſchluß beſtimmten Reinwert einer Gabholzgabe an die

Gemeindekaſſe zu erſetzen haben ,

b. daß der Gabholzmacherlohn vor der Abfuhr an die

Gemeindekaſſe zu erſetzen iſt ,

c. daß die Vorſchriften in §S 111 der Gem . ⸗Ord . und

der zum Vollzug dieſes § erlaſſenen Miniſterialverordnung

vom 22 . Januar 1833 — Regierungsblatt Seite 27 —

nach welcher ohne ſchriftliche Ermächtigung des Bürger⸗

meiſters der Verkauf von Bürgergabholz nicht ſtattfinden

darf , genau eingehalten werden müſſen und

d. daß hinſichtlich der Holzabfuhr aus dem Walde die

Anordnungen des Großh . Forſtamts zu beachten ſind .

II . In Gemeinden mit erheblichem Waldbeſitz iſt der

entſtandene Schaden vielfach derart bedeutend , daß das

Ergebnis des durch Windfall nötig gewordenen Vorhiebs

den geregelten Jahresabgabeſatz mehrfach überſteigt . Um

nun Störungen im Gemeindehaushalt dieſer Gemeinden zu

vermeiden , fallen hinſichtlich der Verwendung der Reiner⸗

löſe aus den Windfallhölzern Maßnahmen nötig , durch welche

den Gemeinden ermöglicht wird , entſprechende Beträge in

denjenigen Jahren für die Wirtſchaft einheben zu können ,

für welche das Ergebnis des durch Windfall entſtandenen

Vorhiebes am ordentlichen Jahresabgabeſatz aufgerechnet
wird . In welcher Zeit die Ergebniſſe dieſes Vorhiebes

wieder eingebracht werden müſſen , wird zwar ſeitens der

Großh . Forſtämter erſt beſtimmt werden können , wenn die

Aufbereitungarbeiten zu Ende geführt und die Holzquanti⸗

täten überwieſen ſind ; bei den großen Holzvorräten erſcheint

es jedoch wahrſcheinlich , daß die Wiedereinbringung ſchon

in den nächſten Jahren zu erfolgen hat , denn durch

weitere Holzanweiſungen würden die Vorräte nur noch mehr

vergrößert und die Preiſe noch mehr herabgedrückt werden .

Demzufolge nahm das Bezirksamt K. in einer an die Ge⸗

meinderäte der Gemeinden mit Waldbeſitz gerichteten General⸗

verfügung Anlaß , dieſe Gemeinden aufzuforden , nach Be⸗

endigung der Aufbereitungsarbeiten , Ueberweiſung und

Verwertung des Holzes eine Darſtellung zu fertigen und

mit bezüglichen Belegen ( Aufnahmsliſten , Protokollen und

dergleichen ) vorzulegen .

Darftellung
über

Aufnahme und Verwendung von Windfallhölzern .

Nach den von Großh . Forſtamt gefertigten Aufnahms⸗

liſten ſind an Windfallhölzern der Gemeinde überwieſen

worden :

Nutzholz Brennhol
I

5

00 8 —
˖ů⏑ ⏑ſe 2 —

» 3 8

55
Stück Ster Stück

Laut Liſte vom 16. 4. 190274 A1
„»; wñuṽ

Laut Liſte vom 25. 4. 1902 33 473 331,10

2³5 164 . 50
3400 85,00

. 20980 119,20

Aufnahme⸗Ergebnis im

Ganzen 74 30 231473 235 34002980699,80

* Nutholz 231400

Verwendungsnachweis : Zuf . 930,80

a) Verkauft laut Protokoll 3 2³5 60
vom 30 . 4. 02 . 74 302311783 235 4002980129·20

b) An die Gabholzberech⸗ 21000
tigten für 1903verabfolgt 7 300 30000 7500

Verwendung im Ganzen 7430. 231 473 235 34002980 699,80
ſtutzholz 231,00

Zuf . 330,80

Nach den vorliegenden Protokollen berechnen ſich die

Erlöſe

aus 74 Stämmen auf 216,003420 —

aus 30 Klötzen 45,00 1405

aus 408 Ster Scheit⸗ und Prügelholz 285,60 338640

( durchſchnittlich pro Ster 8 Mk . 30 Pfg . )

aus 400 Normalwellen 10,00 54 —

(durchſchnittlich pro 100 Stück 13 Mk. 50Pfg. )
aus 2980 Prügelwellen 119,20140060

(Durchſchnitklich pro 100 Stück 47 Mk )

Erlös im Ganzen aus 645,80 836600

An die Genußberechtigten abgegeben 285,00
Ergiebt wieder Geſamtquantum mii 930,80
An dem Geſamterlös mit 836600

gehen die laut beſonderer Zuſammen⸗
ſtellung erwachſenen Aufbereitungs⸗
koſten , Verſteigerungskoſten u. dergl .
ab mit 89430

( ausſchließlich der Koſten für Auf⸗
arbeiten des Gabholzes ) ſo daß ſich
aus rund 646 Fm . ein Reinerlös er⸗ — —
giebt mit 747170

oder durchſchnittlich pro Feſtmeter 11 Mk . 57 Pfg .

bereits vollzogen war , ſo muß der obige auf 1. Dezember

fällige Reinerlös — ſoweit er eingeht — noch vor Jahres⸗

ſchluß verzinslich angelegt werden .

Bei einem jährlichen Abgabeſatz von 450 Fm . wird

beiſpielsweiſe die Abrechnung für 1903 und 1904 anläßlich

Eine ſolche Darſtellung dürfte zu lauten haben : der Voranſchlagsaufſtellung zu lauten haben und zwar :

Da der ordentliche Heeh Fein Enntritt des Schade ;
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Für 1903

Abgabeſatz 450 Fm .

Hieran ab den Ueberhieb laut Abrechnung in

der Zuſammenſtellung der Holz - und Neben⸗

nutzungen für 1902 mit 3

Reſt 437 Im .

die 1903 genutzt werden dürfen .
Zur Deckung ſind beſtimmt :

a . das vom Großh . Forſtamt für

1903 angewieſene Holz mit 47 Fm .

b. der Vorempfang der Genuß⸗

berechtigten laut obiger Dar⸗

ſtellung mit 383

Zuſammen 332 „

Es ſind alſo aus dem angelegten Reinerlös noch

zu decken 105 Fm .

Von Letzterem würde alſo in gedachtem Falle — außer
den Zinſen — in den Voranſchlag für 1903 der Betrag
10 11 Mk . 57 Pig . künd 1815 Mk . eingeſtellt

werden dürfen . Sollte etwa — um beſſere Erlöſe zu er⸗

zielen — den Steigerern Zahlungsfriſt bis 1903 bewilligt
werden , ſo wird nur der nach Abzug dieſes Betrags ver —

bleibende Reinerlös im Jahre 1903 anzulegen ſein .

Für 1904

Abgabeſatz 450 Fm .

Für 1904 werden von Großh . Forſt⸗
amt angewieſen 180 Im .

Aus fraglichem Reinerlös müſſen ſo⸗

nach noch gedeckt werden

Zuſammen 450 Fm .

Von dem angelegten Reinerlös werden hiernach im

Jahre 1904 — außer den Zinſen — 270 11,57

rund 3124 Mk . zurück zu erheben und in den Voranſchlag

für 1904 einzuſtellen ſein .

III . Die Erlöſe aus dem Vorhieb , ſowie die damit

verbundenen Koſten ſind durchweg unter den 8§ 3 6 und

22 é der Rubrikenordnung zu verrechnen . Auch wird der

Grundſtocksabrechnung jeweils eine ähnliche Berechnung bei⸗

zufügen ſein , wie ſolche nach vorübergehender Anlage von

Sparkaſſenüberſchüſſen nach „ Muſers Grundſtock und Wirt⸗

ſchaft der Gemeinden “ S . 80 zu fertigen iſt .

Die Anwendung des § 22 der K. ⸗A.

Die Gemeinde L. hat im Jahre 1898 das Armenhaus ,

welches ſehr baufällig war , um den Kaufpreis von 1000

Mark in der Abſicht verkauft , aus dem Erlös Schüler⸗
aborte zu erſtellen . Hierdurch — glaubte der Gemeinderat

— werde ſich nur ein Grundſtocksumſatz vollziehen
und es treten an Stelle des alten und unbrauchbaren Ge⸗

bäudes ja neue Gebäulichkeiten , ein Erſatz nach §S 42 der

R. ⸗A. werde für den Betrag von 1000 Mark nicht ſtatt⸗

zufinden haben .

Gegen den Abhörbeſcheid , welcher ein Erſatz des ganzen

auf den Grundſtock verrechneten Bauaufwandes für die

Schüleraborte mit 1348 Mk . 47 Pfg . , abzüglich des unter

den Grundſtockseinnahmen verrechneten Staatsbeitrages von

300 Mk . forderte , legte der Gemeinderat den Rekurs an

das Großh . Miniſterium des Innern ein .

In der diesbezüglichen Entſcheidung vom 10 . Februar
d. Is . Nr . 5214 hat das Miniſterium Folgendes ausgeführt : ⸗

„ Wie ſich aus den Rechnungen der Gemeinde L.

für die Jahre 1899 und 1900 ergibt , wurde der Auf⸗
wand für die Schüleraborte mit 1048 Mk . 47 Pfg .
unter Rechnungsabteilung IV gebucht und in der

Grundſtocksabrechnung zur Belaſtung des Grundſtocks
verwendet .

Aus dieſer Belaſtung des Grundſtocks mit Aus⸗

gaben für Gebäulichkeiten , welche durch Alter , Abnützung
ete . der Wertsveränderung unterliegen , erwächſt für die

Wirtſchaft die Verpflichtung , den Grundſtock im Laufe
der Abnützungsperiode nach Maßgabe des § 42 der

G . ⸗R ⸗A. wieder ſchadlos zu halten . Die in der Be⸗

ſchwerdeſchrift des Gemeinderats vom 28 . v. Mts .

niedergelegte Anſchauung , daß die Verwendung des

Erlöſes aus dem Armenhauſe für den fraglichen Zweck

eine ſolche Schadloshaltung des Grundſtocks entbehrlich
mache , iſt nicht zutreffend .

Der für die erwähnte Liegenſchaft ſeiner Zeit er⸗

löſte und zu Kapital angelegte Betrag iſt lediglich an

die Stelle des Armenhauſes getreten , muß
daher für den Grundſtock zu deſſen Beſtandteilen das

Armenhaus gehörte , erhalten werden . Mit der end⸗

giltigen Verwendung jenes Liegenſchaftserlöſes für ein

der Abnützung unterliegendes Vermögensobjekt —

die Schüleraborte — würde ſich aber eine allmählige
Aufzehrung des bezüglichen Grundſtockbeſtandsteils , ſo⸗
mit eine Schmälerung des Grundſtocksvermögens voll⸗

ziehen . Gerade zur Vermeidung einer ſolchen Wirkung
trifft der §S 42 der G. ⸗R. ⸗A. die nötigen Anordnungen .
Da die Vorausſetzungen dieſer Beſtimmung im vor⸗

liegenden Falle vollſtändig zutreffen , ſo erſcheint die

bezügliche Erſatzanordnung in § 5 1 Beſcheids zur

1900er Rechnung als zutreffend .

Wir ſehen uns hiernach veranlaßt , die von dem

Gemeinderat in L. unterm 28 . v. Mts . gegen den

§ 5 des Beſcheids zur 1900er Rechnung ergriffene Be⸗

ſchwerde zurückzuweiſen . “

Zu §S s der Gemeindleordnung .

Auf eine Anfrage bei Großh . Miniſterium des Innern ,
ob eine Minderung des Gewerbſteuerkapitals bei dem Um⸗

lageausſchlag nach § 86 d. G. ⸗O. der Genehmigung des

Bürgerausſchuſſes und der Staatsgenehmigung bedarf , oder

ob ein Beſchluß des Gemeinderats genügt , hat das Mini⸗

ſterium Folgendes erwidert :

————
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„ Während nach § 86 der Städte ordnung zur

Ermäßigung der Gewerbeſteuerkapitalien aus drücklich

Gemeindebeſchluß mit Staatsgenehmigung verlangt wird ,

enthält der § 86 der Gemeindeordnung eine bezüg⸗

liche Vorſchrift nicht . Es iſt dies zweifellos darauf

zurückzuführen , daß in den Städten der Städteordnung

die Gewährung einer ſolchen Ermäßigung lediglich von

dem freien Ermeſſen der Gemeinde abhängig iſt ,

wogegen in den übrigen Gemeinden den Gewerbe —

ſteuerpflichtigen unter den in § 86 der G. ⸗O. bezeichneten

Vorausſetzungen ein vor den Verwaltungsgerichten
verfolgbarer Rechtsanſpruch auf Ermäßigung der

Gewerbeſteuerkapitalien zuſteht . Mangels einer aus⸗

drücklichen geſetzlichen Vorſchrift die Zuſtimmung des

Bürgerausſchuſſes und Staatsgenehmigung zu dieſer

event . im Wege der verwaltungsgerichtlichen Klage

erzwingbaren Ermäßigung auch in den letzteren Ge⸗

meinden zu verlangen , erſcheint uns nicht angängig ;

insbeſondere könnte zur Begründung eines ſolchen

Verlangens der §S 143 Abſatz 2 der G. ⸗O. nicht her⸗

angezogen werden .

Von der gewährten Ermäßigung iſt durch Auf⸗

nahme einer entſprechenden Bemerkung in Ziffer VI

des Vorberichts zu den Gemeindevoranſchlägen (ſiehe

Seite 209 des Geſetzes - und Verordnungsblattes für

1883 ) dem Bürgerausſchuß Kenntnis zu geben .

Sollten beſondere Verhältniſſe eine Vernehmung

des Bürgerausſchuſſes über die zu gewährende Er⸗

mäßigung angezeigt erſcheinen laſſen , ſo könnte dieſelbe

auf Grund des § 44 Ziffer 1 der G. ⸗O. angeordnet

werden . “

Ist Papierholz hutzholz odler kann dasselbe

den Gabholzberechtigten als Gabholz

überlassen werden .

Die Antwort auf dieſe in Nr . 34/35 S . 265 der

einer Entſchließung Großh . Miniſteriums des Innern vom

26 . Juni 1895 Nr . 17 922 , den Bürgernutzen der Ge⸗

meinde Sch . betr .

„ . . Das Verlangen , von einer Ausſcheidung

des Nutz⸗Scheitholzes abzuſehen , um dasſelbe als

Gabholz zu verteilen , iſt nicht berechtigt , da ſich die

Sortimentsbildung nach §S 30 des Forſtgeſ , auf die

für alle Waldbeſitzer verbindliche Beſtimmung der

diesſ . Verordnung vom 1. Juni 1876 gründet , ein

Anſpruch der Genußberechtigten auf Nutzholz nicht

beſteht und auch aus dem Umſtand nicht abgeleitet

werden kann , daß vor Jahren unter dem verteilten

Brennholz auch Scheitholz ſich befand , das heute

in Folge der Nachfrage nach ſolchem Holz für die

ſchichtet wird , um zu höheren Preiſen als jenen für

Brennholz abgeſetzt zu werden .

Mit der Anwendung der neueren Beſtimmungen

über die Aufarbeitung des Holzes iſt der fraglichen

Holzart die Eigenſchaft als Brennholz genommen und

damit die Verwendung als Gabholz ausgeſchloſſen . “
Die Verordnung vom 1. Juni 1876 iſt inzwiſchen

durch jene vom 18 . September 1899 , Geſ . ⸗Bl . Seite 486

erſetzt worden , die namentlich eingehendere Beſtimmungen

über die Sortimentsbildung trifft . Was der obige Er⸗

laß hinſichtlich des Nutz⸗Scheitholzes ſagt , gilt zweifellos

auch für als Nutzholz behandeltes Rollen⸗ und Prügel⸗

holz (§ 8 Ziff . 2 und 3 der Verordnung von 1899 ) , wozu

das „ Papier “ ⸗holz zählen wird .

Hiernach iſt der erſte Teil der Frage zu bejahen ,

der zweite zu verneinen Rgr .

Die Gebühren der Ortsbaukommission bett .

In dem von Amtsregiſtrator E. Mathos herausge⸗

gebenen Werke „ Die bad . Verwaltungsgebühren “ befindet

ſich auf Seite 508 als Ziff . 2 zu § 6 der Gemeinde⸗

gebührenordnung eine Anmerkung abgedruckt , die der

Zeitſchrift „ Bürgermeiſter “ Jahrgang 1895 entnommen

wurde und folgendermaßen lautet :

„ Für die gutächtliche ſchriftliche Aeußerung der

„ Ortsbaukommiſſion bei Baugenehmigungsgefſuchen
„ bezw . Bauanzeigen iſt auf Grund des § 6 Gem . ⸗

„ Geb . ⸗Ord. eine Gebühr von 60 Pfg . zu erheben .

Für bloße Vorlageberichte iſt dieſe Gebühr

„jedoch keinesfalls begründet . “

Nachdem man anläßlich der Rechnungsabhör bezw .

bei Prüfung der Geſchäftsgebührenverzeichniſſe in letzter

Zeit wiederholt die Wahrnehmung gemacht hat , daß auf

Grund obiger Ausführungen die Gebühr mit 60 Pfg .

zur Anforderung kam , wird in Nachſtehendem auf den

Erlaß Großh . Miniſteriums des Innern vom 30 . Septbr .

1897 Nr . 28 198 neuerdings hingewieſen . Dieſer lautet :

„ Die Geſchäftsgebühr des § 6 der Gemeinde⸗

„ gebührenordnung darf für die Berichte der Orts⸗

„ baukommiſſion nicht in Anſpruch genommen werden ,

„ da die Ortsbaukommiſſion als örtliche Baupolizei⸗

„ behörde im öffentlichen Intereſſe die ihr in den 88

„ 44 ff. der Verordnung vom 5. Mai 1869 ( Geſ.

„ und Verord . ⸗Bl Seite 137 ff.) bezw . vom 21 .

„ März 1888 ( Geſ. und Verord . ⸗Bl . Seite 201 ff.),

„ Die Handhabung der Baupolizei betr . “ , übertragenen

„ Aufgaben zu erfüllen hat . “

Den Gebührenbezug der Ratschreiber für die

Anwohnung an den Grundbuchtagen .

Nach Entſchließung Großh . Miniſteriums der Juſtiz ,

des Kultus und Unterrichts vom 13 . Februar d. Is . , Nr .

Bürſteninduſtrie als Nutzholz in Raummetern ge⸗ 4039 und nach Erlaß Großh . Miniſteriums des Innern



vom 17 . Februar 1902 , Nr . 6335 an das Großh . Bezirks⸗

amt Freiburg ſteht dem Hilfsbeamten des Grundbuch⸗

amts für die Anwohnung bei den Grundbuchtagen eine

Tagesgebühr aus der Staatskaſſe nicht zu und ſtehen

einem bezüglichen Anſpruch an die Gemeinde die Be⸗

ſtimmungen in S 2 Abſ . 1 und 3 der Gemeindegebühren⸗

ordnung entgegen .

Kursbericht bom 21 . April 1902 .

Bäts 31. Dezbr . 21 . April
Bezeichnung 5 1901 1902

. 3
0

Deutſche Reichsanl . (eonv. ) 3 / 100 . 80 [ 101 . 70

dto. dto . 3 / [ 100 . 70 101 . 70

dto . 3 90 . 70 92 . 40

Bad . Staatsanl . (fl . ) 3 % 999960

Ba d. Staatsanl . ( Mark ) 3½ 99 . 704100 . 20

dto. dto . (v. 1892/4 ) 3½ 99 . 70100 . 20

dto . Eiſenbahnanl . ( neu ) 4 105 . — ——

Freiburg 4 102. 90 8

Karlsruhe 3

Mannheim 4 102. 50

Heidelberg 3/2 [ 96 . 50 5

Baden 3½ [ 96 . — [ 98. 40

Offenburg
Rhein . Hypothekenbank⸗Pfandbr .

(unk. bis 1902 ) 4 100 . — 101 . —

dto . (unk. bis 1907 ) 4 101 . — 102 . 70

dto . (verſch . ) 3⁰ 9397 .

Briefkasten .

Hr . K. in R. Die Beſtimmungen der Verordnung vom II .

November 1899 über die Gebühren der Ortsbehörden für rechts⸗

polizeiliche Dienſtverrichtungen ſind aufgehoben und durch die Vor⸗

ſchriften in § 67 u. ff. der Verordnung vom 21 . Januar 1901 —

Geſ . ⸗Blatt Seite 61 —erſetzt worden . ( Siehe auch § 112 lit . d

dieſer Verordnung . )

Hr . Gorcher R. in M. Die Koſten für Anbringung neuer

Hausnummern an ſämtlichen Gebäuden der Gemeinde werden in

der Gemeinderechnung am beſten unter §8 29 „ Auf die Polizei “

verrechnet .

Hr . S . in L. Ihrem Wunſche , in fragl . Artikel die Thätigkeit

der Sparkaſſen ſowie der Reviſionsbeamten ( bei Prüfung der Wert⸗

urkunden) beſonders zu berückſichtigen , iſt bereits in den erſten Be⸗

ſprechungen mit dem Herrn Verfaſſer Rechnung getragen worden .

Dem Letzteren iſt es ſehr erwünſcht , wenn aus Leſerkreiſen über

etwaige in der Praxis auftauchende zweifelhafte Fragen der Schrift⸗

leitung entſprechende Mitteilung gemacht wird , damit dieſe Fragen

entweder in dem Artikel ſelbſt behandelt oder in einem beſonderen

Abſchnitt beantwortet werden können .

Verſonaknachrichten .
Verſetzungen :

Revident Karl Kilmarx in Pfullendorf nach Raſtatt .

9 Karl Bühler in Ueberlingen nach Pfullendorf .

0 Otto Mechler in Raſtatt nach Ueberlingen .

15 Emil Müller in Mosbach zur Aushilfe nach Schwetzingen .

Anzeigen . ⸗

zur Berechnung von Steuern , Gemeindeumlagen ,

Feuerverſicherungsbeiträgen ete . ete . können bei

L. Kall, Großh. Beviſor in Weinheim
bezogen werden

Den Herren Gemeinderechnern und Rechnungs⸗

ſtellern empfehlen wir unſer großes Lager in

Rechnungs⸗Impressen
aller Sorten . ö

Spezial⸗Verzeichnis gerne zu Dienſten .

Vorzügliche Papiere . Billige Preiſe .

Prompte Bedienung .

Th. Schneidder ' s Buchtlruckerei, Engen.
Impressen - Verlag .

Geſchäftsſtelle : Amtsrevident Bickel in Engen .
( In allen auf die Beſtellung , den Verſandt ꝛc. der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten wolle man ſich an die Geſ chäftsſtellewenden . )

Verlag und Redaktion : Der Amtsrevidenten⸗Verein für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Engen , Schriftleitung in Konſtanz .
Druck : Th . Schneider ' s Buchdruckerei in Engen .
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